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ıNsTıTuT FÜR wıssENscHAı=T UND Kunst

DOKUMENTATIONS- UND FORSCHUNGSSTELLE
FRAUENFORSCHUNG:
Forschungs-, Seryice- und Beraturıgssteile. Literaturdatenbank (ca. 10.000
Eintragungen): Hochschulschriften (I-Iabititationen, Dissertationen,
Diplomarbeiten, Hausarbeiten, Forschungsarbeiten) zum Thema Frau seit
1875, trauenspezifische Bücher, Broschüren und Zeitschriften. Bibii'othek.'
Schwerpunkte u.a. Faschismus i Widerstand, Frauenbewegung, Frauen
und Erwerbstätigkeit, Ehe und Farniiie, Schule i Ausbildung i Bildung,
Hochschule i Wissenschaft, Gewalt gegen Frauen, Politik, Literatur, Philo-
sophie, Kunst und Kultur, Biographien und "Biographisches Lexikon der
österreichischen Frau"; in- und ausiandische Zeitschriften, u.a.: Beiträge
zur feministischen Theorie und Praxis, Emma, Feministische Studien,
Frauensoiidaritat, L*l-lornme, rrıetis, Unterschiede.
DOKUMENTATIONS- UND FORSCHUNGSSTELLE
OSTERREICHISCHE WISSENSCHAFTSEMIGRATION:
Erste quantitative Bestandsaufnahme der verlust- und folgenreichen Ver-
treibung osterreichischer tnteltektueller in der Epoche des Faschismus.
Datenbank: über 2.000 Biographien österreichischer Wissenschafterlnnen,
benutzerireundtiches Abtrageprograrnm mit zwanzig kombinierbaren
Auswertungsmerkmalen, EDV-Spezialbibliographie rnit ca. 5.000 Literatur«
angaben. Handbibiiotneir mit ca. 2.000 Titein zur österreichischen Wissen-
schaftsemigration.
AnsEıTssTELı.E Fün eiı_bPiíoAooeıt<
UND VISUELLE I(Ot).f'iMUNiKATlON:
Benutzerfreundliches PC-Programm zur Visualisierung yon Zahlenstatisti-
ken in eine symbolhafte Biidsprache, Symbotbibliotheksprogramm zur
Erzeugung von rnengenstatistischen Piktogramrnen. Anwendungsmög¿ch-
keiten": Visualisierung von statistischen Berichten irn Bereich Forschung
und Bildung, Einsatz im computergestützten Unterricht an der Universitat,
in der Schule und Erwachsenenbitdung, Darstellung sozial- und wirt-
schaftswissenschattlicher Forschungsergebnisse, Visualisierung bei der
Erstellung von Studientexten, Lehrbüchern und Setbststudierırnaterialien
LL8..

FOHSCHUNGSSTELLE MORPHOLOGIE:
Vorträge, Arbeitsgruppe "Pes tormosus", wissenscltaftliche Beratung auf
anatomisch-physioiogischem Gebiet, Pubiikationen
l_NSTlTUTSBiBLIOTHEK:
Uber 5.000 Bücher und Broschüren. Schwerpunkte: Geschichte
(Arbeiterbewegung und - kultur, Faschismus und Nationalsoziaiismus,
Widerstand), Wirtschaits- und Sozialpolitik, Soziologie, Philosophie, Bil-
dung (Erwachsenenbildung, Wissenschaftspoiitik), Psychologie, Natur-
wissenschatten, Literatur, Kunstgeschichte, Architektur.
Zeitschriften.' ca. 100 Zeitschriften und Zeitungen, u.a. Architektur und
Bauforum, Buchkultur, Erwachsenenbitdung in Osterreich, Forum, freibord,
Literatur und Kritik, Manuskripte, Medien & Zeit, rnitbestimmung, Mittelweg
36, Osterreichische Musikzeitschrift, pad extra, Podium, Protokolle,
Südwind, SWS-Rundschau, Wespennest, Wiener Zeitung, Wirtschaft und
Gesellschaft, Zast, Zeitgeschichte.
ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK PSYCHOANALYSE,
PSYCHOLOGIE UND POLITIK:
Ca. 60 aktuelie Zeitschrften, u.a. Arbeitshefte Kinderanalyse, Athene,
Autrisse, Der Wunderblock, Internationale Zeitschrift tür Psychoanalyse,
Kuckucksnest, Lettre international, Psyche, Schulhefte, Stöitaktor,
Werkblatt, Wissenschaft und Frieden, Zeitschritt für Inditridualpsychologıe.
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EINLEITUNG

Das vorliegende Heft enthält die überarbeiteten
Fassungen eines Großteils der Vorträge des Sym-
posions „Moderne und Ziviiisierung der Gesell-
schaft“, das am 3. und 4. Dezember 1993 im lWK
durchgetühn wurde. Das Symposion war von fol-
genden Uberlegungen ausgegangen: ln vielen Be-
reichen der heutigen Gesellschaft finden Entwick-
lungen statt, die deutlich machen, daß die Zeit nach
den großen europäischen Umwälzungen dieses
Jahrhunderts zu Ende gegangen ist, daß aber neue
Ordnungsvorstellungen erst im Ansatz wirksam und
in ihren Inhalten keineswegs unumstritten oder un-
problematisch sind. ln dieser Situation sollte ver-
sucht werden, durch die Reflexion auf einige neur-
algische Punkte der Entwickiung zur Orientierung
beizutragen.

Zwei Themenbereiche ergaben sich aus dieser
Fragestellung. Zunächst ist die Problematik von
Menschenrechten in der Epoche der Globalisierung
westlicher Demokratielormen neu zu bedenken.
Weder ein kultureller lmperialismus, noch das iso-
lierte Weiterbestehen von kulturell, religiös oder
ideologisch separierlen Traditionen stellen hier eine
Lösung dar. Mit einigen Aspekten dieses Themas in
philosophischer Perspektive befaßt sich mein Bei-
trag, während Manfred Nowak in seinem Beitrag die
Entwicklungsgeschichte der Menschenrechtsideen

und deren heutigen Stand in Hinsicht auf den recht-
lichen Status ausführt. Der Symposionsvortrag von
.Jan Philipp Reemtsma, in dem zivilisatorische Mi-
nimalstandards in Bezug auf Menschenrechte be-
handelt wurden, konnte leider nicht zeitgerecht
überarbeitet werden und ist hier nicht enthalten.

Das zweite Thema des Symposions hängt mit
dem ersten eng zusammen. Es geht darum, daß
ein Erstarken von Nationalismus und Kuituralismus
in vielen Regionen feststellbar ist. Drei Beiträge be-
fassen sich mit diesem Thema. Christoph Rein-
precht diskutiert Zivilisationstheorien in Hinsicht auf
deren Verhältnis zu multiethnischen und multikultu-
rellen Gesellschatten. Franz Koliand untersucht am
Konzept einer Weltgesellschatt aktuelle Entwick-
lungen, und Alfons Söllner analysiert am Beispiel
des Asylrechts in Deutschiand die konkreten politi-
schen Bedingungen dieses Problems.

lm Rahmen des Symposions wurde ein Projekt
des Hamburger Instituts für Sozialforschung vorge-
stellt, das Klaus Naumann in seinem Beitrag aus-
führt. Es handelt sich darum, in einer Aufarbeitung
des Jahres 1945 wesentliche Voraussetzungen
auizudecken, die in der Folgezeit des Kalten Krie-
ges und noch in der Gegenwart wirksam sind.

Franz M. Wimmer
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FRANZ M. WIMMER

MENSCHENRECHTE ALS PROBLEM EINER
INTERKULTURELLEN PHILOSOPHIE

Das Wort Menschenrechte" selbst ist im alltägli-
chen Gebrauch unklar. Zwar liegt der Wortsinn auf
der Hand: daß es sich um Rechte handle, die Men-
schen als Menschen zukommen. Welche dies sind,
ist aber schon nicht mehr deutlich, und natürlich ist
immer auch die Frage strittig geblieben, von woher
diese Rechte iedem Menschen zukommen. Vertol-
gen wir die Berichte der Medien und die Diskussio-
nen der Menschenrechtsorganisationen, so werden
wir wohl zuerst an eine Reihe von lndividualrechten
denken, etwa an Meinungs- und Religionsfreiheit,
an Versammlungsfreiheit und Widerstandsrecht, an
das Recht auf Schutz des Lebens und das Recht,
nicht der Hautfarbe, des Geschlechts usw. wegen
diskriminiert werden zu dürfen.

Neben all dem finden wir im Text der „Universei-
len Erklärung der Menschenrechte“, den die UNO
1948 verabschiedet und 1966 durch zwei „Pakte“
erweitert und konkretisiert hat, noch ganz andere
„Menschenrechte“ genannt: das Recht auf soziale
Sicherheit, auf Arbeit und Wohnung, schließlich -
als Menschenrecht - das Recht jedes Volkes auf
Selbstbestimmung und seit der Konferenz von 1993
in Wien das Recht auf Entwicklung. Die heutige
Rede von „Menschenrechten“ ist in den seltensten
Fällen eindeutig.

Ich will mich dem Thema in mehreren Schritten
nähern, denn es ist kompiex. Einmal gibt es die
(europäische) Geschichte der Menschenrechts-
ideen; diese werde ich nicht ausführen. Es müßte
bei diesem Thema gezeigt werden, wie verhältnis-
mäßig jung auch in Europa die Idee universeller
Menschenrechte ist, daß sie keineswegs ein be-
stimmender Teil der abendiändischen Geistesge-
schichte war und bis in jüngste Zeit auch in Europa
Widerspruch gefunden hat, etwa in den christlichen
Kirchen. Ferner würde dazu die Kiärung der Frage
gehören, unter welchen bestimmten und von den-
jenigen anderer Kulturräume verschiedenen Män-
geln die europäische Neuzeit gelitten hat, sodaß
eine Formulierung unveräußerllcher und unbe-
streitbarer Grundrechte notwendig wurde (etwa
wäre an das europäische Feudalsystem und an die
Retigionskriege zu denken, aber auch an die Frage,
in welchem Grad und mit welchen Folgen die frühen
Formulierungen dieser Grundrechte lediglich
Rechte von Männern und nicht von Frauen betra-
fen.) Ginge ich dieser europäischen Geschichte der
Menschenrechtsideen nach, so müßte ich notge-
drungen auch entsprechende Konzepte in nichteu-
ropäischen Philosophien oder Weltanschauungen
untersuchen, wozu mir sowohl die Fähigkeit als
auch die Zeit fehlt. Ich habe einen solchen
(geistes-)geschichtlichen Zugang aber auch aus
dem Grund nicht gewählt, weil es sich bei der Frage

nach inhalt und Begründbarkeit von Menschen-
rechten um eine sehr aktuelle Frage handelt, die in
der multi- und interkulturellen Gesellschaft, welche
die Menschheit gegenwärtig darstellt, problematisch
ist.

Ich will vielmehr versuchen, einen Vorschiag
zum Verständnis von Argumentationstormen zu
machen, die in dieser Frage angewendet werden
beziehungsweise anwendbar sind. Dazu muß ich
jedoch zuvor das Problem artikulieren und will hier
drei Bereiche anreißen: es liegt (wahrnehmungs-
mäßig) in unserer medialen Kultur erstens ein poli-
tisches Dilemma vor, das sich zweitens aus einem
(völker)rechtiichen Dilemma ergibt, und das drittens
weitanschauiiche Wurzeln hat, die sich in einem
theologischen Dilemma artikulieren lassen. Auf dem
Hintergrund dieser mehriach dilemmatischen Situ-
ation will ich versuchen, eine Argumentiorm zu re-
konstruieren, die von der Philosophie in diese Pro-
blematik eingebracht werden kann, und zwar unter
dem Namen einer zetetischen Argumentation, das
heißt einer solchen, die bei den Adressaten des
Argumente eine Veranderung von Handlungs-
weisen aufgrund von Uberzeugrsein bewirken soll.
Dabei wird sich zeigen, daß „das Europäische“
hinter einigen in völkerrechtlichen Verträgen arti-
kulierten Grundrechten (also etwa der indivi-
dualismus, die Idee des autonomen Subjekts u. a.)
ebensowenig den argumentativen Rang einer apo-
diktischen Einsicht beanspruchen kann - und dies
auch nicht muß -- wie dies bei kontrastierenden
Ideen aus anderen Traditionen - etwa dem konfu-
zianischen Grundwert der Gesellschattlichkeit - der
Fall ist.

Als bescheidenes Ergebnis dieser Überlegungen
werde ich vorschlagen, von jenem Dogma der
Aufklärung Abschied zu nehmen, es würde nach
vollendeter Kritik aller traditionellen Vorurteile die
eine, einzige und vernunftentsprechende Sicht der
Dinge geben. In diesem Sinn verstehe ich die Auf-
gabe eines interkulturell orientierten Philosophie-
rens: daß in Sachfragen wie derjenigen nach einem
argumentierbaren Katalog von Grundrechten nicht
von einer, sondern von alien beteiligten Richtungen
der Philosophie in verschiedenen Kulturen her der
Versuch unternommen wird, nach Wegen zu su-
chen, die überzeugen und nicht nur nach solchen,
die überreden oder manipulieren. Vom Argument zu
veriangen, daß es zu apodiktischer Gewißheit
führe, ist in dieser Vorgangsweise nicht notwendig,
jeder Anspruch auf solche Gewißheit - und damit
auf einen endgültigen Besitz der Wahrheit - wäre
vielmehr skeptisch zu betrachten.
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DAS M ENSCHEN RECHTSPROBLEM,
POLITISCH

Die zweite Menschenrechtskonferenz der Vereinten
Nationen hat stattgefunden, aber wir wissen nicht
genau, welche Verbindlichkeit sie gebracht hat.
Doch können wir aus der bisherigen Geschichte der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wohl annehmen,
daß der Konflikt zwischen den Prinzipien der Sou-
veränität der Staaten und Selbstbestimmung der
Völker einerseits, inhaltlichen Forderungen nach
universaler Beachtung von individual- und Grup-
penrechten andererseits, nicht beendet sein wird.

In einem Artikel anläßlich der UNO-Konferenz
1993 schrieb der Leiter des österreichischen
„Ludwig Boltzmann-Instituts für l\/lenschenrechte“,
gleichzeitig Koordinator des Treffens der NGOs in
Wien, Manfred Nowak, daß

„eine nicht unbeträchtliche Zahl von Staaten, vor al-
lem in Asien und im islamischen Kulturkreis die
Universalität der Menschenrechte in Frage stellen
und Forderungen nach verstärkten internationalen
Schutzmechanismen als eine neue Form des men-
schenrechtiichen Kolonialismus ablehnen. diese
Kritik ist nicht unberechtigt, und die Industriestaaten
sollten sich davor hüten, einseitige individualistische
Menschenrechte- und Demokratiekonzepte durch in-
terventionistische Maßnahmen weltweit durchsetzen
zu wollen. Auf der anderen Seite kann nicht geleug-
net werden, daß gerade jene Regierungen, die an-
läßlich der Vorbereitung der Wiener Konferenz den
Universalitätsanspruch der Menschenrechte beson-
ders vehement kritisieren, nicht auf demokratische
Weise an die Macht kamen, tür systematische Men-
schenrechtsverletzungen an der eigenen Bevölke-
rung verantwortlich sind und folglich nicht besonders
legitimiert erscheinen, im Namen ihrer jeweiligen
Völker zu sprechen. Es darl aber auch nicht überse-
hen werden, daß lena reichen lndustrieländer, die im
Rahmen der Vereinten Nationen andere Staaten
wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen kritisieren
und die Einstellung der Entwicklungszusammenarbeit
als Sanktiorısmittel verwenden, aufgrund ihrer die
Ressourcen des Südens ausbeutenden Wirtschaits-
politik für die Armut des Südens und damit zusam-
menhängende weitere Menschenrecntsverletzungen
mitverantwortlich sind.“

Das Wenn und Aber liegt auf der Hand. Die
Verteidigung von Menschenrechten kann Wider-
standskräfte gegen den Mißbrauch von Macht mo-
bilisieren. Aber: lnterventionen gegen Menschen-
rechtsverletzungen sind (auchl) Instrumente der
Macht- und Wirtschaftspolitik. Ebenso sind die
Kampagnen tür individuelle Meinungstreiheit, wie
sie regelmäßig hinsichtlich der Informations- und
Medienireiheit gegenüber Ländern der Dritten Welt
gelührt werden, Druckmittel internationaler Politik.
Zudem sind die Fälle nicht selten, bei denen die
Propagierung von lndividualrechten in der Bevöl-
kerung irgendeines Landes, das als „undemokra-
tisch“ eingestuit wird, als Mittel eingesetzt wird, um
das politische System jenes Landes zu schwächen

oder zu destabilisieren. Wohingegen eine derartige
Schwächung einer autoritären Regierung nicht im
Interesse der Industriestaaten liegt - wie das etwa
bei den öliördernden Staaten am Golf der Fall ist -,
dort wird auch kaum von einer Verletzung von
lvlenschenrechten die Rede sein. Was allerdings
nicht heißt, daß es diese dort nicht gibt.

DAS MENSCHENRECHTSPROBLEM,
JUREDISIDH

Gehen wir zur Skizzierung der völkerrechtlichen
Situation der Menschenrechte von Dokumenten
aus, die vor der Wiener Konferenz 1993 liegen, so
sind es vor allem die „Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte“, wie sie die Generalversammlung
der Vereinten Nationen 1948 verkündet hat, die
Konvention des Europarats „zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten“ (1950) und
deren jeweilige Nachfolgetexte: die beiden
„internationalen Pakte“ der UNO von 1966 (in Kratt
getreten 1976) „über bürgerliche und politische
Rechte“ sowie „über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte“ einerseits, die KSZE-Erklärungen
andererseits. In diesen Texten liegt das völker-
rechtliche Konzept der Menschenrechte in der
Gegenwart vor. Die Abweichungen zwischen der
Deklaration der UNO und der Konvention des Eu-
roparats sind erheblich und verweisen auf die poli-
tischen Konflikte, die in dieser Frage zum Zeitpunkt
der jeweiligen Formulierung bestanden haben und
bis heute bestehen. Es gibt noch weitere regionale
Entwicklungen, aut die ich hier nicht eingehe;
beispielsweise stellt die „Erklärung der Menschen-
rechte im islam“ (Kairo 1990) einen interessanten
Fall dar. ln den meisten Kontexten, wenn von „den“
Menschenrechten die Rede ist, wird aber doch wohl
an die UNO-Deklaration einerseits und - in
Zustimmung oder Kritik - an Konzepte der westli-
chen lndustriestaaten gedacht, weswegen ich
einige Punkte daraus in Erinnerung rufen will.

a) Die „Allgemeine Erklärung“ von 1948 enthält 28
normative Artikel, eine Auslegungsvorschrift und
eine Grundthese (Artikel 1), die lautet: „Alle Men-
schen sind frei und gleich an Würde und Rechten
geboren.“

Die normativen Artikel zerialien hinsichtlich des
Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft oder
Staat in mehrere Gruppen. Zunächst sind hier die
persönlichen Grund- und Partizipationsrechte zu
nennen, die sich auch in Formulierungen von Meta-
normen tür Rechtsordnungen niederschlagen.

Art. 2-5 verbieten Diskriminierung, Tötung, Frei-
heitsberaubung, Sklaverei und Leibeigenschaft,
sowie Folter und „unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe“.

Dies sind also Normen, die für die Regelung
zwischenmenschlicher Beziehungen in den einzel-
nen Staaten als grundlegende Normen oder Gren-
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zen der Gesetzgebung anzusehen sind.
Art. 6-11 sind Formulierungen von Metanormen

für Gesetzeswerke und Rechtsordnungen: Aner-
kennung jedes Menschen als Rechtsperson,
Gleichheit vor dem Gesetz, Anspruch auf Rechts-
schutz, Schutz vor willkürlicher Verhaftung und
Ausweisung, Anspruch auf rechtliches Gehör, An-
spruch aui die Unschuldsvermutung.

Diese Normen sind, im Vergleich zu den zuerst
genannten Grundrechten, Bestandteil und Ergebnis
einer langen (europäischen) Rechtsgeschichte - so
etwa geht der letztgenannte Grundsatz auf das rö-
mische Recht zurück: nulla poena sine lege -_ und
können als Metanorrnen insofern verstanden wer-
den, als darin bestimmte Verfahrensregeln richter-
licher Praxis ausgeschlossen, andere hingegen na-
hegeiegt oder vorgeschrieben werden.

Art. 12-21 betreffen die Rechte von Individuen
gegenüber dem Staat: Unverletzlichkeit der Pri-
vatsphäre; freie Wahl des Wohnorte und Recht auf
Auswanderung; Asylrecht; Recht aut Staatsange-
hörigkeit; Recht auf Eheschließung; Recht aut Ei-
gentum; Gewissens- und Religionsfreiheit; Mei-
nungs- und Informationsfreiheit; Versammlungs-
und Vereinsfreiheit; gleiches Wahlrecht.

Die in diesen Artikeln ausgedrückten ideen sind
insoferne zentral, als hier die aufklärerische Vor-
stellung von einem autonomen Subjekt besonders
deutlich zum Ausdruck kommt, aber auch in der
Hinsicht, als es eben diese Artikel sind (Gewissens-
und Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit), die in den
politischen Interventionen, bei denen von „den
Menschenrechten“ meist sehr allgemein gespro-
chen wird, eine wichtige, häufig die ausschließliche
Rolle spielen.

Dann werden hier Rechte der „zweiten Genera-
tion“ formuliert: soziae Rechte.

Art. 22-25 bringen Ansprüche zum Ausdruck, die
in den politischen Menschenrechtsdiskussionen
zumindest der westlichen Medien - bis zur Konte-
renz in Wien - kaum ie begegnet sind: das Recht
auf soziale Sicherheit; auf Arbeit und Schutz vor Ar-
beitslosigkeit sowie auf gleichen Lohn für gleiche
Arbeit; das Recht aut angemessenen und befriedi-
genden Arbeitslohn sowie auf die Bildung von Be-
rufsvertretungen; das Recht auf Erholung, Freizeit
und Urlaub; das Recht aut Nahrung, Kleidung,
Wohnung sowie auf ärztliche und soziale Betreu-
ung.

ln Kommentaren werden diese Menschenrechte
meist als Beitrag der sozialistischen Länder, im
Jahr 1948 also vor allem der Sowjetunion, vermerkt
- und es ist ja auch tatsächlich nicht Bestandteil
des Lebens- und Rechtsgeiühls durchschnittlicher
Westeuropäer geworden, daß es ein Menschen-
recht auf Arbeit und Wohnung ebenso geben solle
wie ein Menschenrecht auf Meinungsfreiheit. Das
juridische Dilemma hierin wird uns bald vor Augen
stehen, wenn wir als zweiten Text die „Konvention“
des Europarats ansehen; das philosophische
Dilemma kündigt sich ebenso bereits an: es ist klar,

daß ein Grundrecht auf Arbeit von einem
marxlschen Menschenbild ausgeht - aber ist damit
auch schon klar, daß es nicht besteht? Das philo-
sophische Dilemma, in einer allgemeineren Weise
ausgedrückt, wird darin liegen, daß bei divergieren-
den Auffassungen jeweils von grundlegenden Vor-
aussetzungen ausgegangen wird, die keine über-
geordnete lnstanz der Entscheidung zulassen; die
daraus folgende Aufgabe ist eine der interkulturell
orientierten Philosophie: Verfahren zu beschreiben
und anzuwenden, die eine solche übergeordnete
oder absolut gesetzte lnstanz nicht verlangen und
dennoch imstande sind, Uberzeugungen zu bilden
oder zu kritisieren.

Art. 26 und 27 betreften den „kulturellen“ Be-
reich: „Jeder Mensch hat Recht auf Bildung“, auch
das Patentrecht und das Copyright wird hier ange-
führt.

Daß ein „europäisches“ Schul- und Bildungssy-
stem hier als Paradigma für Bildung im allgemeinen
aufscheint, ist nicht zu verkennen.

Ein sehr weitreichendes Recht formuliert der Art.
28: „Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale
und internationale Ordnung, in welcher die in der
vorliegenden Erklärung angeführten Rechte und
Freiheiten voll verwirklicht werden können.“

Art. 29 iormuiiert zunächst ganz vage, jeder
Mensch habe auch Pflichten gegenüber seiner
Gemeinschaft, um dann eine mögliche Einschrän-
kung seiner Rechte anzudeuten, die in den späte-
ren Dokumenten eine ganz wichtige Formel werden
sollte: die Grundrechte könnten beschränkt werden,
allerdings nur zur „Achtung der Rechte und Freihei-
ten der anderen“ und entsprechend „den gerechten
Anforderungen der Moral, der öfientlichen Ordnung
und der allgemeinen Wohlfahrt in einer demokrati-
schen Gesellschaft.“

b) Die „Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten“ (4. 11. 1950), von den
Ländern des Europarats angenommen, unterschei-
det sich in drei wesentlichen Punkten von der UNO-
Erklärung: erstens darin, daß nicht alle dort formu-
lierten Rechte und Ansprüche übernommen wur-
den; zweitens darin, daß eine Formulierung für die
erlaubten Beschränkungen des jeweiligen Grund-
rechts stets eingefügt und weitere Beschränkungen
angeführt werden (Kriegs- und Nottälle, sowie die
politische Tätigkeit von Ausländern betreffend); drit-
tens darin, daß die Verlahrensregeln und instituti-
onen genau definiert werden, die diese Rechte
einklagbar machen. ich übergehe letzteres, nicht,
weil es unwichtig wäre - diese Verfahrens- und ln-
stanzenregeln sind vielmehr von höchster prak-
tischer Bedeutsamkeit, aber in ihnen kommen die
theoretischen Probleme der Begründung des n-
halts weniger zum Tragen. ich konzentriere mich
daher auf die Differenzen inhaltlicher Art, die
zwischen der „Konvention“ und der „Allgemeinen
Erklärung“ aufscheinen.

Art. 2 sichert das Recht auf Leben zu, wobei To-
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desstrafe ausgenommen wird und einige Fälle ge-
nannt werden, die nicht unter diesen Artikel fallen
sollen, z. B. „um das Entkommen einer ordnungs-
gemäß festgehaltenen Person zu verhindern“ oder
„um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder
Aufstand zu unterdrücken“.

Art. 3 lautet identisch mit dem UNO-Art. 5 und
verbietet die Folter.

Art. 4 verbietet Sklaverei und Zwangsarbeit und
führt wiederum an, was darunter nicht verstanden
werden soil.

Da das Diskriminierungsverbot in der Konven-
tion später (Art. 14) ausgesprochen wird, fehlt in der
bisherigen Liste der Menschenrechte lediglich der in
der UNO-Erklärung sehr allgemein formulierte Arti-
kel 1.

Ziemlich große Unterschiede liegen in denjeni-
gen Artikeln der Konvention vor, die die Rechts-
verhältnisse betreffen. War der UNO-Artikel 9
(Schutz vor willkürlicher Festnahme) im Art. 5 der
„Konvention“ behandelt worden, so bleiben doch die
UNO-Artikel 6 (Anerkennung als Rechtsperson) und
7 (Gleichheit vor dem Gesetz) hier unerwähnt.

Art. 6 der „Konvention“ regelt die Rechte des
Angeklagten (worunter auch der Anspruch auf
Rechtsschutz gehört, alllerdings nur, „wenn dies im
Interesse der Rechtspflege erforderlich ist“).

Art. 7 formuliert den aíten Rechtsgrundsatz nulla
poena sine lege. Hier fallen interessante Unter-
schiede ins Auge: spricht der UNO-Artikel 11 da-
von, es dürfe niemand „wegen einer Handlung oder
Unterlassung verurteilt werden, die zu dem Zeit-
punkt, da sie erfolgte, auf Grund des nationalen
oder internationalen Rechts nicht strafbar war“, so
formuliert die „Konvention“ folgendermaßen:
welche zum Zeitpunkt ihrer Begehung nach den all-
gemeinen von den zivilisierten Völkern anerkannten
Rechtsgrundsätzen strafbar war“ - was zwar
sichtlich auf Nazi-Verbrechen hin formuliert war,
aber ebensogut auf alte „nicht-zvilisierten“ Völker
und deren Rechtsgrundsätze arwendbar wäre -
immerhin hat der Prozeß der politischen Entkoloni-
sierung zum Zeitpunkt der „Konvention“ erst begon-
nen. Der Zeitsituation entsprechend, hat zu diesem
Artikel die BRD einen Vorbehalt formuliert und für
ihren Bereich folgende Formulierung angemeldet:
„Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Straf-
barkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat be-
gangen wurde.“

Von den lndividualrechten der UNO-Erklärung
fehlen in der „Konvention“: das Recht auf Freizü-
gigkeit und Auswanderung (es wird im Zusatzpro-
tokoll 4 vom t6. 9. 1963 nachgetragen); das Recht,
um Asyl anzusuchen; das Recht auf Staatsange-
hörigkeit; das Recht auf Eigentum (wird im Zusatz-
protokoll vom 20. 3. 1952 formuliert); sowie das all-
gemeine gleiche Wahlrecht.

Die diesbezügiichen Artikel 8-12 der „Konven-
tion“ behandeln den Anspruch auf Achtung der Pri-
vatsphäre; Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit; das Recht auf freie Meinungsäußerung; die

Versammiungs- und Vereinsfreiheit sowie das
Recht auf Eheschließung und Familiengründung
„nach den nationalen Gesetzen, die die Ausübung
dieses Rechts regein“. Bis auf den zuletzt genann-
ten Art. 12 enthalten alle hierher zähienden Artikel
Einschränkungen, die im wesentlichen gleich lau-
ten: es seien solche Beschränkungen zulässig, „die
in einer demokratischen Gesellschaft notwendige
Maßnahmen im Interesse der öffentlichen Sicher-
heit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und
Moral oder für den Schutz der Rechte und Freihei-
ten anderer sind.“ (aus Art. 9: Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit; die Formel ist jeweills
entsprechend abgewandelt, enthält aber immer „in
einer demokratischen Gesellschaft“).

Die in der UNO-Erklärung folgenden Artikel, soziale
Sicherheit, Recht auf Arbeit, Freizeit, Gesundheit-
und Sozialwesen betreffend, fehlen in der euro-
päischen „Konvention“.

Aus „Jeder Mensch hat Recht auf Bildung“
(UNO) wird im Zusatzprotokoli zur „Konvention“
vom 20. 3. 1952: „Das Recht auf Bildung darf nie-
mandem verwehrt werden.“

Die „Konvention“ enthält noch ein Beschwerde-
recht im Fall ihrer Verletzung (Art. 13), das Verbot
der Diskriminierung (Art. 14) sowie den Zusatz, daß
nicht unter Berufung auf freie Meinungsäußerung,
Versammlungsfreiheit oder Diskriminierungsverbot
einem Land des Europarats verboten werden
könne, „die politische Tätigkeit von Ausiändern Be-
schränkungen zu unterwerfen". (Art. 16)

Der Rest der „Konvention“ (Art. 1?-66) regelt die
Institutionen und Venahrensweisen der Jurisdiktion.

Am 19. 12. 1966 verabschiedete die UNO zwei
„lnternationaie Pakte“: „über bürgerliche und politi-
sche Rechte“ sowie „über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte“. Sie iühren die Menschen-
rechtserklärung von 1948 unter den neuen Bedin-
gungen der postkolonialen Phase weiter. Dies
kommt schon im jeweiligen Artikel t der beiden
„Pakte“ deutlich zum Ausdruck, worin es heißt: „Alle
Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung.
Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren
politischen Status und gestalten in Freiheit ihre
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwickiung.“
Von diesen „Völkern“ ist jedoch weiter dann nicht
mehr die Rede, sondern nur mehr von den
„Vertragsstaaten“.

Woran diese Vertragsstaaten sich binden (erst
1976, nach zehn Jahren, hatten 35 Staaten diese
beiden „Pakte“ ratifiziert, sodaß sie vöfkerrechtlich
in Kraft traten), ist jedoch eindeutig eine Fortführung
der Deklaration von 1946 und nicht der „Kon-
vention“ des Europarats. Problematisch bleibt auch
hier noch die Frage der Jurisdiktion beziehungs-
weise der möglichen Sanktion. Diese Frage ist auch
1998 weitgehend offen geblieben. Die „dritte
Generation“, insbesondere das „Recht auf Ent-
wicklung“ ist in den Perspektiven seiner Durch-
setzbarkeit vage.
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Es scheint sich aiso hinsichtlich des lnhaits ei-
nes Menschenrechtskatalogs keine zwingende Evi-
denz eingestellt und nicht einmal eine wesentlich
größere Klarheit in der Zwischenzeit hergestellt zu
haben, als der „Meyer“ dies vor mehr als 100 Jah-
ren ausdrückt: „Uber inhalt und Umfang dieser
M(enschenrechte) besteht in der Wissenschaft
viel Streit und auch im Voik selbst keineswegs Ein-
srrmmıgkerrß

Hat nun „die Wissenschaft“ inzwischen festge-
stellt, was die „unveräußerllchen Rechte“ des Men-
schen - jedes Menschen - sind, und kann oder
muß sich „der Staat“ daran halten? Wir wissen aus
der Geschichte auch des deutschen Rechts, daß
dies nicht immer der Fall war. Die sogenannten
„Nürnberger Gesetze“ waren geltendes deutsches
Recht und zugleich beschnitten sie Grundrechte
von ausgesonderten Deutschen in empfindlicher
Weise.

DAS MENSCHENRECHTSPROBLEM,
THEOLOHGISCH

Der Theoioge Hans Küng faßt seine in dem Buch
„Projekt Weltethos“ entwickelten Uberlegungen zu
den Menschenrechten und insbesondere zur Rolle
von Religion und Theologie im Diskurs darüber in
einer so prägnanten Weise zusammen, daß sie mir
geeignet erscheint, diese Probternatik in ihren in-
neren Spannungen und auch in ihrer inhaltlichen
Ergebnislosigkeit zu kennzeichnen.

Bemerkenswert ist Küngs theoretischer Aus-
gangspunkt, es müßte doch möglich sein, daß alle
Religionen in einer „kriteriologischen Grundfrage“
übereinkamen, nämtich darin, als „gut für den
Mensch“ dasjenige anzusehen, „was ihm hilft,
wahrhaft Mensch zu sein“. Nach dieser „Grundnorm
echter Menschlichkeit der l-lumanität“ müßten sich
dann nicht nur Gut und Böse unterscheiden,
sondern es müßte sich auch erkennen lassen, „was
in der einzelnen Religion grundsätzlich gut und
böse, was wahr und was falsch ist.“ Es leuchtet
unmittelbar ein, daß ein soiches Kriterium nicht nur
in der idee existiert, sondern auch als Realität, etwa
dann, wenn sogenannte „Sekten“ von „Kirchen“ un-
terschieden und beurteilt werden. ist es denn aber
genereii anwendbar?

Küng hat seine Gedanken 1989 auf der Pariser
UNESCO-Konferenz zum Thema Weltreligionen
vorgetragen, und sein Bericht dariiber ist ernüch-
ternd:

Kein Vertreter der Religionen akzeptierte ein
„autonomes Humanum“ als Superstruktur über
die konkreten Religionen...

Alle Vertreter akzeptierten Selbstkritik als
Voraussetzung für den interreligiösen Dialog.
Atle räumten ein, daß im Namen ihrer Religion
Menschenwürde und Menschenrechte nach wie
vor verletzt würden

Alle stimmten darin überein, daß gerade in

den Religionen für die Erziehung des Menschen
zur Menschlichkeit und zur Friedensfähigkeit ein
Handlungsbedarf bestehe...

Alle Vertreter der großen Weltreligionen be-
jahten im Prinzip die Möglichkeit, Humanität aus
der je eigenen Tradition zu begründen.“

Das theologische Dilemma - nicht nur der „großen
Weltreligionen“, sondern der Religionen insgesamt
- hinsichtlich der Bestimmung des „Humanums“
und mithin auch der Menschenrechte und -pflichten
liegt darin, daß nach ihren jeweiligen Vorstellungen
vorn „Divinum“ auch ihre Vorstellungen vom wahren
„l-lumanum“ gebitdet werden, nicht das eine ohne
das andere. Das, was für den Menschen als Men-
schen gut ist, unabhängig von irgendeiner Religion
erkennen und praktizieren zu wollen, würde jede
Religion überflüssig oder zu einem bloßen Vehikel
der Hurnanität machen, vielleicht auch zu einem für
manche Menschen nützlichen Werkzeug der Ma-
nipulation degradieren, zu etwas jedenfalls, das
ohne eigenen Wert und eigenen Maßstab wäre.
Solange indessen die Religionen sich selbst noch
als theoretischen Kosmos verstehen, innerhalb
dessen Maßstäbe für „das Mensciíliche“ ebenso
wie für „das Göttliche“ definiert und angelegt wer-
den, solange können sie gar nicht einen übergeord-
neten und außerreligiösen Maßstab als für alle Re-
ligionen gültig anerkennen.

Inwiefern kann dann, wenn dem so ist, der inter-
religiöse Dialog in der Frage nach den menschen-
natürlichen Rechten weiterführen? Es scheint mir
ein lrrweg in dieser Frage zu liegen. Wenn aus den
Religionen ein „Humanum“ begründet werden kann,
so doch immer nur gemäß der je eigenen, eben re-
ligiös bestimmten Sicht. Alle Religionen aber stim-
men darin überein, daß es irgendeine Art von höch-
ster Instanz gibt, handle es sich um einen sich of-
fenbarenden Gott, um eine unmittelbare Gewißheit
oder Erfahrung der Transzendenz, die nicht kriti-
sierbar ist, ohne damit die Grenzen und die Begriffe
der jeweiligen Religion zu überschreiten. So wenig
überzeugend die Bemühungen der „Wissenschaft“
gewesen sind, menschennatürliche Rechte und
Pflichten festzusteilen, so wenig ist es ein Ausweg
in dieser Lage, auf die Theologen zu hoffen.

DAS PROBLEM,
Pl~llLOSOF'HlSCl-i

Die europäische Idee der Menschenrechte gründet
sich in entscheidender Weise auf die Vorstellung
von der Autonomie des Subjekts. Dabei wird der
einzelne als Maßstab der Beurteilung dessen
genommen, was die Grenzen zulässigen Verhal-
tens und zulässiger Sanktionsformen von selten der
Gesellschaft oder des Staates sind. Wir befinden
uns aber auch hier in einem Dilemma: jeder ein-
zelne Mensch ist nicht nur autonomes Subjekt,
sondern auch Produkt oder zumindest Repräsen-
tant von Denk- und Handlungsformen, die für seine
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Gesellschaft charakteristisch sind, ist, mit anderen
Worten, Kulturwesen. Dies zeigt sich in affirmativen
wie auch in negativen Verhaltensweisen und
Urteilen - man kann pointiert sagen, daß katholi-
sche Buddhisten, lvlarxisten oder auch Atheisten
sich von konfuzianischen Buddhisten, Mar:-listen
oder Atheisten in einer typischen Weise unterschei-
den, etwa darin, weiche Rolle in ihren Uberlegun-
gen ein gutes beziehungsweise ein schlechtes Ge-
wissen spielt. Wir haben es hier mit dem Problem
zu tun, daß das moderne säkularisierte Bewußtsein
dfe in allen vorangegangenen Kulturen selbstver-
ständliche Gültigkeit von Pflichten nur mehr in
minimaler Weise artikuliert, daß aber Rechte ohne
entsprechende Verpflichtungen leer sind. Dies ei-
nerseits.

Andererseits können und müssen Argumente,
die sich gegen eine Verletzung der Rechte von
Menschen als Menschen -- und nicht als Bürger ei-
nes Staates, Angehörige eines Kollektivs welcher
Art auch immer -- richten, von jeder bestimmten
Kulturprägung absehen können. ln der politischen
Realität sieht die Lösung dieses Dilemmas bekannt-
lich so aus, daß ein inhaltlicher Konsens über die
Gestaltung des Verhältnisses von lndividuum und
Gesellschaft oder Staat, den ein Kollektiv gefunden
hat, nach Möglichkeit divergierenden anderen Kol-
lektiven oktroyiert wird. ln dem angezielten Verfah-
ren wörde das allgemeine Ziel ebenfalls darin be-
stehen, Verhaltensformen der Adressaten des Dis-
kurses zu verändern. Näher besteht aber das Ziel
darin, diese Anderung dadurch herbeizuführen, daß
die angezielten Verhaltensformen vernunftmäßig
eingesehen werden. So haben wir es rnethodolo-
gisch mit der Frage zu tun, welche Voraussetzun-
gen ein Prozeß hat, in dem Anderungen von Ver-
haltens- und Urteilsformen auf vernunftmäßige
Weise geschehen sollen.

Ein Diskurs über Menschenrechte, der ja nur
dann stattfindet, wenn unterschiedliche Auffassun-
gen über individual- und Kollektivrechte wirksam
sind, gehört zu jener Art von Diskursen, deren Ziel
es ist, Verhaltensweisen durch Argumentation oder
eine andere Art der Einflußnahme zu verändern.
Wir unterscheiden im Deutschen dreierlei Arten, ein
solches Ziel zu erreichen: Überzeugen, Uberreden
und Verfahren (oder: Manipulieren). Ich will einen
kurzen Vorschlag dazu machen, nach welchen Kri-
terien diese drei Arten von Einflußnahme zu unter-
scheiden wären und mich dann tragen, ob derartige
Diskurse hinsichtlich der Frage von Menschen-
rechten in interkulturellen Diskussionen möglich
sind beziehungsweise welche Voraussetzungen sie
dabeihaben.

Die wichtigste Annahme und grundlegend für die
Fragestellung liegt darin, daß wir nicht vorausset-
zen, es gebe so etwas wie einen „apodiktisch ein-
sichtigen“ Begriff des wahren Menschentums, aus
dem wir dann in deduktiver Weise zu ebenso apo-
diktisch einsichtigen Verhaltensregeln kommen
könnten. Nehmen wir mit Jaspers an, daß „die

Wahrheit niemandes Besitz allein“ ist, so bestreiten
wir damit eine wichtige Voraussetzung der europäi-
schen Aufklärung und Moderne; ich meine, wir
müssen sie bestreiten, weil in ihr eine (erklärbare)
lliusion sich ausdrückt. Lehnen wir diese Voraus-
setzung einer apodiktisch einsichtigen Menschen-
rechtsordnung ab, so haben wir es bei diesbezügli-
chen Diskursen mit Verfahren jener Art zu tun, die
in der Rechtstheorie als "zetetische Verfahren" be-
zeichnet werden, nämlich solchen, bei denen „das
Ergebnis die Zustimmung derjenigen erfordert, die
am Verfahren beteiligt sind.““

__ Die drei genannten Verfahren des Überzeugens,
Uberredens und des Verführens sind jeweils als
gezielte und methodische Verfahren zur Meinungs-
und Verhaltensbildung zu betrachten. Es ist ihr Ziel,
bei den zu Beeinflussenden (den Adressaten der
Argumentation) dieselben Urteils- und Handlungs-
standards zu bewirken, die der Urheber der Argu-
mentation (tatsächlich oder vergeblich) hat.

Ziel der als Uberzeugen, Uberreden und Verfüh-
ren benannten Verfahren ist also die Veränderung
von Standards des Urteilens und/oder des Verhal-
tens bei mindestens einer Person, das heißt, diese
Verfahren haben jeweils mindestens einen Adres-
saten. ich schließe den Fall aus, daß eine solche
Veränderung mittels physischer, administrativer
oder psychischer Gewalt erreicht wird, will also zu-
nächst nichts weiter als die Struktur von Einfluß-
nahmen untersuchen, welche die Verwendung von
Argumenten voraussetzen. Dies ist historisch nicht
ganz einsichtig, denn wenn wir an Fälle wie das
Verbot der Witwenverbrennung durch die britischen
Kolonialbehörden in indien denken, so wurde dabei,
nach dem Selbstverständnis der Kolonialherren,
durchaus so etwas wie das Verbot einer Men-
schenrechtsverletzung mit adrninistrativer und letzt-
lich physischer Gewalt durchgesetzt. Da ich jedoch
von der Fiktion eines gewaitfreien, entkolonialisier-
ten Diskurses ausgehe - und ich sehe nicht, wie
Fragen der interkulturaiität anders zu diskutieren
wären --, ist dergleichen kein methodologisches,
sondern nur ein (vielleicht stets gegenwärtiges,
aber dochz) historisches Problem.“

Das Ziel der genannten Verfahren ist dann er-
reicht, wenn diejenige Person, die von etwas über-
zeugt, zu etwas überredet oder die zu etwas ver-
führt wird, aiso der Adressat des Verfahrens, dem
inhalt des Uberzeugens, Uberredens, Verführens
zustimmt. Es muß nicht in allen Fällen zutreffen,
daß der Autor des Prozesses dem inhalt ebenso
zustimmt: es kann, in unserer Frage, durchaus der
Fa ` ` ` ` `H .l sern, daß eın zynıscher Politiker das Konzept
vo (bestimmten) Menschenrechten als bloßes ln-
strument ideologischer Kriegsführung einsetzt und
dennoch damit Erfolg hat. Die Adressaten der Argu-
mentation müssen in jedem der drei Verfahren zu-
stimmen - wenngleich auch hier die Gründe der
Zustimmung zu untersuchen sind -, damit das Ziel
des ieweiligen Verfahrens erreicht ist. Schließlich
unterscheiden sich die Verfahren nach den Mitteln,
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die zur Erreichung der Zustimmung jeweils als mo-
ralisch zulässig oder als intellektuell ausreichend
erachtet werden.

Gehen wir davon aus, daß europäische Rechts-
und auch Menschenrechtskonzepte zumindest im
Sinne der Manipulation und des Diktate zu gewis-
sen Zeiten und unter gewissen Bedingungen durch-
setzbar waren oder sind, so dürfen wir wegen der
bekannten Divergenzen doch nicht voraussetzen,
daß diese Durchsetzbarkeit ausschließlich auf der
Stringenz von Argumenten liegt, und daher muß der
Anspruch des Philosophierens darin liegen, Gründe
und Wege aufzuzeigen, in derartigen Fragen zu
Möglichkeiten des Uberzeugens zu kommen. Wenn
wir keine absolute Uberlegenheit einer Tradition
voraussetzen wollen, so sind ieweils die Autoren
eines Argumente wiederum auch Adressaten der
Argumentation.

ich wil_l_ versuchen, den Sprachgebrauch der drei
Termini „Uberzeugen“, „Uberreden“ und „Verführen“
durch die Angabe von logischen Implikationen
festzulegen, was sich natürlich nicht vollständig auf
einen geltenden Sprachgebrauch stützen kann;
doch meine ich, der gängigen deutschen Ge-
genwartssprache nahe zu bleiben. Zuerst zum ln-
haitder jeweiligen Verfahren.

1) Für den inhalt von Uberzeugungsprozessen
ist es eine notwendige Bedingung, daß er vom Au-
tor des Uberzeugens selbst vertreten oder__ geübt
wird. Dasselbe gilt auch für den Inhalt von Uberre-
dungsprozessen. Hingegen hängt es bei Prozessen
des Ver¿üihrens davon ab, ob es sich um Urteile
handelt, zu denen eine Zustimmung angezielt wird,
oder um Verhaltensweisen; im ersten Fall muß der
Autor den inhalt ebenfalls vertreten, im zweiten Fall
nicht.

Bereits in der Analyse der damit formulierten
Minimaiforderung einer zetetischen Argumentation
läge meines Erachtens ein Beitrag, den Philoso-
phen leisten könnten, denn viele Regierungen der
westlichen Welt verhalten sich nicht wirklich so, daß
sie dieser Bedingung entsprechen würden - wenn
sie beispielsweise Waffenlieferungen oder -kaufe
an Länder zulassen, in denen massive Verletzun-
gen von lndiv?dualrechten vorkommen, aber auch,
wenn ökonomisch reiche Länder die Wechselkurse,
Rohstoffpreise etc. der ökonomisch armen Länder
bestimmen. Wäre Gleichheit aller Menschen und
Selbstbestimmung aller Völker tatsächlich ein
universell geübter Grundsatz, so würden sich
daraus auch Verpflichtungen zum Nachteil der-
jenigen Länder ergeben, deren Wohlstand zu einem
nicht geringen Grad durch die einseitige Kontrolle
des Weitmarkts bedingt ist. __

2) Für den inhalt von Uberzeugungsprozessen
ist es ferner eine notwendige Bedingung, daß die-
ser vom Autor mit guten Gründen für wahr (im Fall
von Urteilen) oder für gültig (im Fall von Normen)
gehalten wird. Dies halte ich ebenfalls für eine not-
wendige Bedingung, wenn es sich um Prozesse
des Uberredens handelt, jedoch nicht für eine not-

wendige Bedingung lm Fall des Verñiihrens. Diese
Bedingung erscheint von besonderer Bedeutung bei
all jenen Verfahren der Argumentation, in denen
eine eindeutige Ableitbarkeit aus gewissen, d. h.
apodiktisch einsichtigen Sätzen nicht gegeben ist,
oder in denen nicht aufgrund von Wertungen eine
universelle Zustimmung zu erwarten ist.

Ein weites Feld von Aufgaben eröffnet sich mit
dieser Uberlegung für Philosophen aller kulturellen
Traditionen. Sie könnten durchaus zur Klärung der
Frage beitragen, warum unterschiedliche Wertun-
gen in grundlegenden Bereichen entstanden sind,
und welche Möglichkeiten bestehen, kontroverse
Auffassungen in diesen Bereichen nicht nur in der
jeweiligen weltanschaulichen, religiösen oder philo-
sophischen Tradition zu begründen, sondern letzt-
lich zu überwinden. Dies wird allerdings nicht mög-
lich sein, indem von einem einzigen begrifflichen
oder kulturellen Bezugsrahmen ausgegangen wird.

3) Weiters scheint es für den inhalt eines Uber-
zeugungsprozesses eine notwendige Bedingung zu
sein, daß er vom Uberzeugungsautor als wahr oder
gültig eingesehen wird. Das kann zwar auch für den
Uberredungsinhalt zutreffen, ist dafür aber nicht
notwendig; für den Verführungsinhalt ist es sicher
keine notwendige Bedingung. ln diesem Zusam-
menhang müssen wir uns nach der Möglichkeit ei-
ner Unterscheidung zwischen (begründetem) Glau-
ben und (sicherem) Wissen im jeweiligen Gegen-
standsbereich einer Argumentation fragen.

Es tritt hier in einer interkulturell orientierten Ar-
gumentationssituation eine entscheidende Schwie-
rigkeit insofern auf, als auch die Grenzen zwischen
dem Wissen und dem Glauben nicht unabhängig
von weltanschaulichen Grundorientlerungen zu zie-
hen sind, zumindest nicht in solchen Fragen wie der
Natur des Menschen, der Frage nach einer gerech-
ten oder guten Gesellschaftsordnung und ähnlichen
Fragen. Doch gerade aus dieser Feststellung ergibt
sich die Unantastbarkeit eines Grundrechte: da es
unterschiedliche solcher Orientierungen und Welt-
bilder gibt, wovon keines absolut gesetzt werden
kann, muß notwendigerweise die Möglichkeit zum
Einspruch gegeben sein, muß das Recht auf Ge-
danken- und Meinungsfreiheit bestehen.

4) Für den Uberzeugungsinhalt ist es schließlich
eine weitere notwendige Bedingung, daß er vom
Adressaten der Argumentation als wahr oder gültig
eingesehen werden kann. Dies ist weder für den
Uberredungs- noch für den Verftlilfrungsinhalt eine
notwendige Bedingung.

Daraus folgt für die Praxis des Diskurses, daß
es sich um ein dialogisches Verfahren handeln
muß, in dem alle Teilnehmer jederzeit sowohl Au-
toren wie auch Adressaten von Argumenten sind.
Dennoch ist die jeweilige Rolle von Autor und
Adressat zu unterscheiden.

Wir müssen hier nach der lnstanz fragen, wel-
che entscheiden soil, ob der Adressat den inhalt der
Argumentation einsieht oder nicht.

Eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten,

B 9
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läge darin, auf den tatsächiichen Erfolg bezie-
hungsweise Mißeriolg der Argumentation zu sehen;
manchmal mag das auch hinreichen. Es ist jedoch
nicht wirkiich eine Lösung des Probiems, weit zu
berücksichtigen ist, daß einerseits bei einer er-
folgreichen Argumentation nicht immer aus der
Beobachtung des weiteren Verhaitens deutlich
zwischen Uberredetsein und Überzeugtsein unter-
schieden werden kann, und weil andererseits bei
einem Mißerioig der Argumentation die Mögiichkeit
in Betracht zu ziehen ist, daß andere ats kognitive
Faktoren auf Seiten des Argumentationsadressaten
(Konsequenzenanaiyse, Angst, Hoffnung etc.) ihn
hindern, entsprechend seiner Einsicht zu handeln.

Aus dem bisher Gesagten iassen sich zwei Po-
stuiate iormulieren, wobei das erste eine grund-
sätzliche anthropoiogische Stellungnahme, das
zweite nur eine Folgerung daraus ist. Das erste Po-
stuiat besagt: wo immer möglich, ist es anzustre-
ben, daß Beeiniiussungsprozesse Prozesse des
Uberzeugens seien. Das Postulat, womögiich im-
mer Uberzeugungs- und nicht Uberredungs- oder
Verführungsprozesse anzustreben, hat den (theo-
retischen, nicht unbedingt praktisch-politischen)
Vorzug gegenüber einem Machiavellismus, daß es
jederzeit ausdrücklich geäußert werden kann, was
bei seinem Gegenteil nicht der Fall ist. Machiaveliis
Fürst ist nicht nur berechtigt, in seinem interesse zu
lügen, er ist gelegentiich sogar verpflichtet und
jedenfalls gezwungen dazu.

Das zweite Postulat ergibt sich, wie gesagt, aus
diesem ersten: wenn Uberzeugungsprozesse anzu-
streben sind, so ist es notwendig, den Adressaten
dieser Prozesse eine möglichst intensive Beteili-
gung an der Argumentation zu ermöglichen. Dies
kann zwar auch ein bloß taktischer Batschlag sein,
auch innerhalb eines machiavellischen Systems.
Aber das tut der Sache keinen wesentiichen Ein-
trag: wenn nur überhaupt ein derartiges Postulat
verfoigt wird, so besteht zumindest in höherem
Grade als im gegenteiligen Faii die Möglichkeit,
auch wirklich Argurnentationsformen des Uberzeu-
gens zu entwickein. Das ist etwa auch der Sinn der
Pressefreiheit, durch weiche Manipulation keines-
wegs ausgeschlossen ist, wie dies vielleicht der
Traum einiger bürgeriicher Aufklärer war, die aber
immer noch den besten Weg darstellt, Manipuiation
zu benennen und zu durchschauen.

Uberiegen wir nun, __welche Charakteristika für
den Adressaten eines Uberzeugungsprozesses zu
nennen sind, so können wir diese wiederum in zwei
notwendigen Bedingungen formulieren:

1) Eine Bedingung, die von jedem Adressaten
einer zetetischen Argumentation zu enfülien ist, be-
steht darin, daß eine Disposition zur Anderung von
Urteiien oder Verhaitensweisen im fragiichen Be-
reich vorliegt.

Diese Disposition kann unter Umständen - unter
denen man etwa von Hörigkeit, von institutionali-
sierter Unterwiirtigkeit oder, mit Prantz Fanon, von
kolonisiertern Bewußtsein sprechen kann - in ei-

nem so hohen Grad vorherrschen, daß ein Beob-
achter des Vertahrens zumindest nicht in dem Sinn
von Uberzeugen sprechen könnte, wie die vierte
Bedingung für den Uberzeugungsinhait formuliert
wurde - es müsse sich um einen als wahr oder als
gtittig einsehbaren inhait handeln -, aber wohl auch
nicht von Uberredung, was ja noch einen gewissen
Widerstand des Adressaten voraussetzen würde.
Es scheint mir durchaus fraglich zu sein, inwieweit
Massenprozesse der Assimilation und Akkultura-
tion, wie sie durch die fast weltweite Dominanz von
medialen Ikonen der industrieiänder (wie bei-
spielsweise der Hollywood-Film sie produziert) ge-
geben sind, zu derartigen Dispositionen zur Anglei-
chung von Urteilen ohne auf Einsicht bauende
Uberzeugung bereits geiührt haben, sodaß wir in
einer Frage wie derjenigen nach inhalt und Be-
gründbarkeit von li./lenschenrechtskatalogen weni-
ger mit intellektuellen oder kognitiven Argumenten
zu rechnen haben, ats vieimehr mit einem Kalküi
der Kompatibilität zu wirtschaftlichen oder poiiti-
schen Zielen. Als Philosophen müssen wir iedoch
davon abzusehen versuchen, müssen vielmehr da-
nach streben, die inhaltlichen Voraussetzungen so
klar wie mögiich zu iormulieren und gegenläufige
Anschauungen zunächst einmal als kognitiv gleich-
rangig behandeln. Die Möglichkeit einer argument-
losen Zustimmung ist insbesondere dann in Be-
tracht zu ziehen, wenn aufgrund struktureiter Un-
mündigkeit oder auch durch das Erzeugen eines
Angst- oder Hoftnungshorizonts, der sachlich nicht
begründet ist, keine eigentliche Argumentation
mehr stattfindet. Unter solchen Bedingungen treten
die Adressaten einer zetetischen Argumentation
nicht als gieichrangige Partner des Vertahrens auf,
sondern ais Objekte von Manipuiation.

Das entgegengesetzte Extrem liegt dann vor,
wenn die Disposition zur Anderung von Urteits- und
Verhaitensstandards überhaupt fehlt, das Problem
des sogenannten Fundamentalismus. inwieweit
dies der Fall ist, ist eine wichtige Frage für die Au-
toren solcher Argumentationen, da die besten
Gründe fruchtlos sind, wenn sie auf Sturheit oder
Existenzangst stoßen. __

Die Disposition zur Anderung von Urteiien oder
Verhaltensweisen hängt unter anderem ab vom
Ausmaß an gemeinsamer Lebenserfahrung zwi-
schen Autoren und Adressaten der Argumentation,
von gemeinsamen interessen, von der Kompetenz
und dem Prestige, die den Argumentationsautoren
aufgrund früherer Erfahrungen zugestanden wer-
den, von den erwarteten (erhofften oder beiürchte-
ten) Folgen einer Entscheidung, von der intensität
der ldentifikation mit religiösen, poiitischen oder na-
tionalen Gemeinschaften. Es ist tür die Autoren ei-
ner zetetischen Argumentation unurngängiich, das
jeweitige Maß der vorhandenen oder fehienden
Disposition zur Veränderung aut seiten der Adres-
saten in Betracht zu ziehen.

2) Eine notwendige Bedingung, die wohl vom
Adressaten des Überzeugungs-, nicht aber von
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demjenigen des Überredungs- oder Veriührungs-
prozesses eriüiit werden muß, besteht in der Dispo-
sition, Verhaltens- und Urteilstormen nicht aus an-
deren Gründen als aufgrund eigener Einsicht aut-
recht zu erhalten beziehungsweise zu ändern.

Denken wir wieder an die Argumentationen tür
oder gegen bestimmte inhaltliche Menschenrechte
als einen Faii zetetischer Argumentationen. Dann
werden wir feststellen müssen, daß bei derartigen
Argumentationen die verwendeten Grundbegriife
eine entscheidende Fioile spielen. Was einen Men-
schen als Menschen ausmacht, ist keine bioß empi-
rische Frage. Es dan“ aber auch nicht eine Frage
sein, die schlicht unter Berufung auf eine dogma-
tisch übernommene und weitergeiührie kuitureile,
religiöse oder ideologische Tradition entschieden
wird. Warum nicht? Jede Tradition, in der dies ge-
schieht, müßte sich als die einzig wahre, men-
schengemäße bereits durchgesetzt haben, und dies
ist bislang in keinem Fall zutreffend. Die gegensei-
tige Aufkiärung der kultureti unterschiedlichen Auf-
fassungen vom eigentlich Menschlichen steckt im-
mer noch in den Kinderschuhen regionaler Phiioso-
phien.

Wenn in einem derartigen Diskurs aiie jederzeit Au-
toren und Adressaten der Argumente sind, so sind
auch die europäischen ideen der Menschenrechte
zunächst - und das heißt: für immer - nicht als
endgültig anzusehen. Sie bilden, mit Ausnahme des
Rechts auf Gedanken- und Meinungsfreiheit, was
die Voraussetzung für jeden mögiichen Diaiog ist,
nicht ein fragloses Fundament, auf dem diese oder
jene Erweiterungsbauten aufgeführt werden könn-
ten, sondern sind ein ernstzunehmende-r Vorschlag,
der neben anderen zur Diskussion steht.

Die Phiiosophie hat in der Debatte um die Men-
schenrechte eine Fiolle zu spielen, aber damit sie
diese spieien kann, wird sie sich nicht aut bloßes
Weitergeben historisch bedingter und erklärbarer
Ideen beschränken dürfen. Sie biiebe sonst dogma-
tisch wie dogmatische Theologen, jedoch ohne die
Basis eines unbefragt heiiigen Buches. Vieimehr
stellen sich den Philosophen zwei Aufgaben:

Erstens einen Beitrag zu ieisten bei der Analyse
der tatsächiichen Voraussetzungen und Machtpro-
zesse, die hinter den politischen Maßnahmen zur
Universalisierung von Menschenrechten ebenso

stehen wie hinter jeder Expansion, sei es die Ex-
pansion von Staaten, Wirtschaftstormen oder eben
auchldeen.

Zweitens ist ein lebendiger Diskurs zu pfiegen, in
dem die europäischen ideen von Grundrechten
nochmals und immer wieder vorgeschiagen ~ oder
auch erweitert, revidiert, neu gefaßt - und vor ailem
auf ihren reaien Gehalt und ihre Durchführbarkeit
hin bedacht werden, aiierdings ohne den ideoiogi-
schen Schutzschild, der in der idee iag, daß es ei-
nen einzigen Gang der Menschheit und Mensch-
lichkeit gebe, der im europäischen Menschentum
gipile. Erst in einem solchen Diskurs, dessen Praxis
die Überwindung des kulturellen Kolonialismus
zumindest fingiert, werden wir die Angst verlieren,
das Eindringen anderskultureiien Denkens könnte
alle Damme der Vernunft und Humanität brechen
lassen, und werden imstande sein, die Quellen der
Weisheit und der Lebenserfahrung der jeweiis an-
deren auch als solche anzunehmen. Nichts steht
dabei außer Debatte, außer, daß die Debatte statt-
finden muß, wo immer Difierenzen auftreten.

ANMERKUNGEN:
1 Vgl. Manfred Nowak: Menschenrechte in der Neuen Weit-

ordnung. ln: Südwind, Wien, Juni 1993, Nr. 6, S. 24.
2 Meyers Konversations-Lexikon. Vierte Auiiage. 11.

Band. Leipzig: Bibiiograph. institut 1888, S. 4?8.
3 Zit. nach: Hans Küng, Das Humanurn ats öirumenisches

Grundirriterium, ln: Südwind, Wien, Juni 1993, Nr. 6,
S. 38-39.

4 llmar Tarnmelo: Theorie der Gerechtigkeit. Freiburg: Al-
ber, 1977, S. 103.

5 Mit dieser Bemerkung ist ein Dilemma des Phitoso-
phierens angesprochen, das sich keineswegs nur dann
zeigt, wenn von interkulturellen Beziehungen und Unter-
schieden aus gedacht wird. Es besteht darin, daß das
Phiiosophieren eine Geschichte hat, also nie zu ihrem
Ende kommt - und daß doch jederzeit so gedacht wer-
den muß, als wäre die gestellte Frage nun endgültig
bewußt. Hegel, dem dies höchst eindringlich klar ist, hat
sich damit zu betreien geglaubt, daß er nicht vom Phi-
losophieren, sondern von der (einen) Phiiosophie spricht
und ihre eine Geschichte rekonstruiert. Wenn wir dies für
eine gewaittatige Lösung hatten und jede derartige
Lösung ablehnen, so haben wir uns damit noch
keineswegs aus dem Dilemma befreit, aber auch dann
nicht, wenn wir die Aufgabe des Philosophierens in post-
moderner Manier nur noch im Produzieren von Bildern
von Texten sehen.
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MANFRED NOWAK

ENTWICKLUNGSLINIEN UND PERSPEKTIVEN
DER MENSCHENRECHTE

1. DREI GENERATEONEN
DER MENSCHENRECHTE

Obwohl die Metapher der drei Generationen sug-
geriert, daß die jeweils spätere die frühere Genera-
tion abgelöst habe, ist sie gut geeignet, die Kom-
plexität dessen, was wir heute mit dem Begriff der
Menschenrechte verbinden, anschaulich zu ma-
chen. Auch zeigt sie deutlich die Dialektik der men-
schenrechtlichen Entwicktungen 'n den letzten bei-
den Jahrhunderten aui. Hinter jeder Generation
stehen konkrete historische, politische und ideolo-
gische Erfahrungen sowie ideengeschichtiiche Be-
gründungen.

1.1. Die erste Generation der Menschenrechte geht
auf die rationalistische Naturrechtslehre des 17. und
18. Jahrhunderts zurück. Mit der l-lerausiösung des
lndividuums aus dem mittelalteriichen Weltbiid
setzte sich zum ersten Mal die idee durch, daß der
Mensch auf Grund seines Menschseins angebo-
rene und unveräußerliche Rechte gegenüber ande-
ren Menschen, der Gesellschaft und dem Staat
habe. Dieses Konzept der bürgerlichen und politi-
schen Rechte wurde in den bürgerlichen Revotu-
tionen gegenüber Absolutismus und Feudalismus
erkämpft und fand seinen ersten Niederschlag in
den Dokumenten der französischen und amerikani-
schen Revoiutionen des späten 18. Jahrhunderts.
Während die politischen Rechte aut dem antiken
Freiheitsbegriff der Teilnahme an der staatlichen
Wiilensbidung beruhen, sind die bürgerlichen
Rechte von der liberaien Vorstellung einer Freiheit
vor staat ichen Eingriffen geprägt. Typische poiiti-
sche Rechte sind die Teilnahme an den Basisver-
sammlungen der französischen Revolution, das
Konzept des free government, wie es sich in den
amerikanischen Veriassungen herausgebildet hat,
das Wahlrecht, das Recht auf gleichen Zugang zu
öffentiichen Amtern, und die Vereins- und Ver-
samrniungstreiheit. Dem gegenüber steht im Zen-
trum der bürgerlichen Freiheitsrechte die Privatheit
des individuums, die Rechte aut Leben, persönliche
Freiheit und lntegrität, die Reiigions- und Mei-
nungsfreiheit oder das Recht auf Privateigentum.
Dieses klassische Menschenrechtskonzept der
Aufklärung hat sich im Zuge der nationaistaatlichen
Entwickfung des 19. Jahrhunderts in faktisch allen
europäischen Verfassungen niedergeschlagen.

1.2. Die zweite Generation der wirtschaftiichen, so-
ziaien und kuitureiien Rechte geht auf die sozialen
Bewegungen des 19. Jahrhunderts zurück und hat
ihre Wurzeln in der Marxschen Kritik am klassisch-
bourgeoisen Menschenrechtsmodell, in dessen

Zentrum das Recht auf Privateigentum stand. Es
handelt sich hierbei um eine Antithese zum klassi-
schen Menschenrechtskonzept: statt der Freiheit
vom Staat wurde die Freiheit durch den Staat pro-
pagiert, statt der Trennung von Staat und Gesell-
schaft im iiberalen Rechtsstaat des 19. Jahrhun-
derts wurde die Einheit von Staat und Gesellschaft,
also die Authebung dieses Widerspruchs, ange-
strebt. Wirkliche Menschenrechte für alle könnten
nicht dadurch verwirkticht werden, daß der Staat sie
dem freien Spiei der gesellscnaftiichen Kräfte in ei-
ner staatseingriffsfreien Sphäre überläßt, sondern
nur durch staattiche Maßnahmen, die am Ziel der
gleichen Freiheit aller orientiert sind. Typische wirt-
schaftliche Rechte sind die Rechte auf Arbeit oder
gerechte Arbeitsbedingungen, das Streikrecht und
die Gewerkschaftsfreiheit; typische soziale Rechte
die Rechte auf soziaie Sicherheit, Wohnung, Un-
terkunft, Nahrung oder Gesundheit; typische kultu-
relle Rechte die Rechte auf Bildung und Teilnahme
am kulturellen Leben. Ihren ersten historischen
Niederschlag fand diese zweite Generation der
Menschenrechte in der Russischen Verfassung
1918 und der_Weirnarer Verfassung 1919.

Auch Qsterreich versuchte die Sozialdemo-
kratie beim Ubergang vorn liberalen Rechtsstaat
der Monarchie zum demokratischen Verfassungs-
staat der Republik, wirtschaftiiche, soziale und kui-
turette Rechte in der Verfassung zu verankern. We-
gen des nachhaltenden Widerstands der bürgerli-
chen Parteien einigte man sich jedoch- auf den
Kompromiß, den liberalen Grundrechtskatalog des
Jahres 1867 vorläufig in die republikanische Verfas-
sung zu übernehmen. Trotz verschiedener Ver-
suche im Rahmen der Grundrechtsreform, den
österreichischen Grundrechtskatalog zu erweitern,
gilt dieses Provisorium des Jahres 1920 allerdings
noch immer.

Mit dem Kalten Krieg hat sich der ideoiogische
Gegensatz der beiden ersten Menschenrechtsge-
nerationen weiter verhärtet. Während in den Ver-
fassungen sozialistischer Staaten den wirtschaftli-
chen, sozialen und kultureiien Rechten deutliche
Priorität eingeräumt wurde, beschränken sich die
Grundrechtskataloge westlicher lndustriestaaten,
von wenigen Ausnahmen wie Spanien, Portugal,
italien oder den Niederlanden abgesehen, im we-
sentiichen auf die klassischen bürgerlichen und po-
iitischen Rechte der ersten Generation.

1.3. Während sich die beiden ersten Generationen
auf der nationalstaatlichen Ebene entwickelt haben,
ist die dritte Generation der sogenannten Soiidari-
tätsrechte ein Produkt der internationalen Bezie-
hungen nach dem Zweiten Weitkrieg. Die histori-
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schen und phiiosophischen Wurzeln liegen vor al-
lem im afrikanischen Bereich und stehen im engen
Zusammenhang mit dem Dekolonialisierungspro-
zeß. im Zentrum der dritten Generation steht daher
das Seibstbestimmungsrecht der Vöiker, wie es in
Artikel 1 der beiden UNO-Menschenrechtspakte
niedergelegt wurde. Auch bei den anderen Rechten
der dritten Generation handelt es sich um koilektive
Rechte der Vöiker auf Gleichheit, auf Frieden, auf
eine gesunde und menschenwürdige Umweit oder
auf Entwicklung. Die wichtigste Rechtsque-lle dieser
Solidaritätsrechte ist die Afrikanische Charta der
Rechte der Menschen und Völker, die 1881 im
Rahmen der Organisation für Afrikanische Einheit
angenommen wurde. Auf universeller Ebene sind
diese Rechte der Völker, die sich an andere Völker
beziehungsweise an die internationale Gemein-
schaft richten, weiterhin sehr umstritten und nur
zum Teil als Menschenrechte anerkannt. Das gilt
insbesondere für das Recht auf Entwickiung, das
zwar 1988 in einer eigenen Deklaration der Ver-
einten Nationen anerkannt wurde, jedoch auf star-
ken Widerstand der meisten westlichen industrie-
staaten stieß und von den Vereinigten Staaten
ausdrücklich abgelehnt wurde.

1.4. Ungeachtet tiefgreifender philosophischer,
ideoiogischer und rechtstheoretlscher Unterschiede
im Hinblick auf die genannten drei Generationen
der Menschenrechte hat sich in der internationalen
Diskussion zunehmend das Dogma der Untetibar-
keit und interdependenz aller Menschenrechte
durchgesetzt. Denn ohne das kuitureiie Recht auf
Bildung oder zumindest auf Atphabetisierung ist das
bürgeriiche Recht der Meinungs- und informations-
freiheit im Ergebnis wertlos. Sofange der Staat nicht
durch eine entsprechende Wohnbaupotitik das so-
ziale Recht aller auf Wohnung garantiert, steht das
bürgerliche Recht des Schutzes des Hausrechts
nur einer privilegierten Minderheit zu. Auch umge-
kehrt wird zunehmend betont, daß ein ausreichen-
der Schutz bürgerlicher und politischer Rechte der
beste Garant gegen Armut und Hunger sei.
Schließlich wird im l-iinbfick auf die dritte Generation
die These vertreten, daß der beste Schutz der
Rechte der ersten und zweiten Generation auf der
innerstaatlichen Ebene wenig nützt, solange die
Rechte der Völker auf der zwischenstaatlichen
Ebene nicht verwirklicht sind.

2. DlE DREI „P“ DES |NTERNATlOi\lAl_EN
MENSCHENRECHTSSCHUTZES:
PROlViOT|ON, PROTECTlON UND
PREVENTiCiN

2.1. Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Frage der
Menschenrechte eine ausschließlich innerstaatiiche
Angelegenheit. Wie die Staaten ihre eigenen Be-
vöikerungen behandelten, wurde ats Ausdruck
staatlicher Souveränität begriffen. Das Völkerrecht

interessierte sich für die Rechte der lndividuen nur
im Rahmen internationater Beziehungen, das heißt
beispieisweise für die Rechte von Kriegsgefange-
nen und der Zivilbevölkerung in bewaffneten Kon-
fiikten. Erst die schrecklichen Erfahrungen mit dem
Nationalsozialismus haben diesbezüglich zu einem
Umdenken der internationaien Gemeinschaft ge-
fiihrt. Deswegen wurde die Frage der Menschen-
rechte in der Satzung der Vereinten Nationen als
eine der wichtigsten Aufgaben der Weltgemein-
schaft anerkannt. Diesem Grundsatz stand aiier-
dings das Prinzip der Nichteinmischung in inner-
staatliche Angelegenheiten als gleichberechtigt ge-
genüber. Die Geschichte des internationalen
ivlenschenrechtsschutzes seit 1945 ist daher von
einem ständigen Konfiikt zwischen der nationaien
Souveränität und der Legitimität internationaler
Maßnahmen zum Schutz des individuums geprägt.
Die Entwicktung dieses Kontliktes und die schritt-
weise Zurückdrängung des Dogmas der nationalen
Souveränität iäßt sich anschaulich mit den folgen-
den Perioden illustrieren, an deren Ende die beiden
bisherigen Weltkonferenzen über Menschenrechte
stehen.

2.2. Die Periode der Förderung („Prornoticn“)
der Menschenrechte
Die Satzung der Vereinten Nationen spricht nicht
vom Schutz, sondern nur von der Förderung der
Menschenrechte: Zur Zeit des Kaiten Krieges schei-
terten daher Maßnahmen zum Schutz der Men-
schenrechte gegenüber den betreffenden Regie-
rungen am Dogma der Nichteinmischung in inner-
staatliche Angetegenheiten. Abgesehen von der
Europäischen Menschenrechtskonvention, die be-
reits t950 ein völkervertragrechtliches System ei-
nes gerichtlichen internationalen Menschenrechts-
schutzes im Rahmen des Europarats etabliert hatte,
beschränkten sich die Aktivitäten internationaler
Organisationen daher im wesentlichen auf Maß-
nahmen der menschenrechtlichen Bildungsarbeit
und der Schaffung eines entsprechenden Men-
schenrechtsbewußtseins durch Seminare, Exper-
teneinsätze und sogenannte beratende Dienste.
Daneben wurden verschiedene menschenrechtliche
Verträge ausgearbeitet, die ihrerseits die Grundlage
für internationale Schutzmaßnahmen gegenüber
den Vertragsstaaten dieser Konventionen bildeten.
Abgesehen von der freiwitiigen Unterwerfung unter
eine lnternationaie Kontroiie auf Grund
menschenrechtlicher Verträge wurde das Dogma
der nationalen Souveränität bis Ende der sechziger
Jahre nur in zwei Fällen durchbrochen: dem System
der Apartheid im südlichen Afrika und in den von
israel 1987' besetzten Gebieten. Das Jahr 1968, in
dem die erste Weltkonferenz der Vereinten
Nationen über Menschenrechte in Teheran
stattfand, ist nicht nur symbolisch für den Prager
Frühiing und die westeuropäische Studenten-
bewegung, sondern auch für den Ubergang von der
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bloßen Förderung zum Schutz der Menschenrechte
auf universeller Ebene.

2.3. Der internationale Schutz (..Protection'i
der Menschenrechte

Auf der Basis der Erfahrungen mit Südafrika und is-
rael hat die Menschenrechtskommlssion der Ver-
einten Nationen Ende der sechziger Jahre erstmals
die Legitimität des internationalen Schutzes von
lndivduen gegenüber systematischen und schwe-
ren Menschenrechteverietzungen anerkannt. Mit
dem Sturz der chilenischen Regierung Aiiende im
September 1973 wurde dieses neue Konzept einer
ersten Bewährungsprobe unterzogen. Gegen den
vehementen Widerstand des Pinochet-Regimes
setzte die Menschenrechtskommlsslon der Verein-
ten Nationen eine eigene Arbeitsgruppe zur Über-
wachung der Menschenrechte in Chile ein und trug
damit wesenttich zur zunehmenden lsoiierung die-
ser Miiltärdiktatur bei. In den späten slebzger und
achtziger Jahren wurden sodann eine Fü le inter-
nationaier Schutzmechanlsmen und -verfahren auf
unlversetler und regionaler Ebene, zum Tel auf völ-
kervertragsrechtlicher Basis, zum Tell auf der
Grundiage der Satzung der Vereinten Nationen
entwickett. Seit dem Ende des Kaiten Krieges hat
auch der UNO-Sicherheitsrat im Rahmen friedens-
erhaitender oder friedensstiitender Operationen den
Menschenrechten zunehmende Aufmerksamkeit
gewidmet. Typische Beispiele sind El Salvador,
Kambodscha, Somalia, der irak und das frühere
Jugoslawien. Auch im Rahmen der Organisation
Amerikanischer Staaten, der Organisation für Afri-
kanische Einheit und der Konferenz tür Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa wurde eine Fülle
menschenrechtlicher Schutzmechanismen ent-
wickelt. Dessen ungeachtet werden die Menschen-
rechte in einer großen Anzahi von Staaten weiterhin
systematisch und gröbllch verletzt. Es stellt sich
daher die berechtigte Frage, welcher Wert diesen
vlelfäitigen Verfahren und Mechanismen des inter-
nationalen Menschenrechtsschutzes in der Praxis
zukommt.

2.4. Die Verhütung („Prevention')
von Menschenrechtsverietzungen
Die traditionellen Menschenrechtsschutzmecha-
nismen beruhen auf dem System, daß nach erfolg-
ter Menschenrechtsvertetzung durch internationale
Beschwerde oder Untersuchungssysteme die Fak-
ten ermittelt und die Verantwortlichkeit der betref-
fenden Staaten festgesteilt werden. Für das Opfer
der Menschenrechtsverletzungen erweist sich die-
ses langwierige Verfahren meist jedoch ats wenig
hilfreich, und auch die abschreckende Wirkung auf
zukünftige Menschenrechtsverletzungen läßt in der
Reget zu wünschen übrig. Solange keine etfektiven
Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Interessen
der betrottenen Regierungen eingeführt werden,

steht der internationale Menschenrechtsschutz pri-
mär auf dem Papier. Aus diesem Grund hat die
Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte 1993
der idee der Prävention besondere Bedeutung bel-
gemessen. Während in den siebziger und achtziger
Jahren klassische Militärreglme, insbesondere in
Lateinamerika, für die meisten systematischen
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich waren,
sind heute ethnische, religiöse und politische Kon-
flikte, die nicht seiten zu Bürgerkrlegen oder inter-
natlonaien Auseinandersetzungen führen, die wfch-
tigste Ursache tür grobe und systematische Men-
schenrechtsverletzungen. Aus diesem Grund sind
Frtihwarnsysrerne und ähnliche Präventionsrnaß-
nahmen die große Herausforderung an den irter-
natlonalen lvlenschenrechtsschutz der neunzger
Jahre.

irn Bereich der Foiterbekärnpfung hat sich be-
reits in den achtziger Jahren ein weitgehend effek-
tives System der Prävention herausgeblldet. Aus-
gehend von der Ertahrungstatsache, daß die mei-
sten Folterungen und lviißhandlungen dann ge-
schehen, wenn Personen ohne jegtlchen Zugang
zur Außenwelt ln Haft gehalten werden, hat der Eu-
roparat t98?' mit der Verabschiedung der Europäi-
schen Konvention zur Verhütung der Folter ein prä-
ventives Besuchssystem eingerichtet. Ein unab-
hängiges E:-rpertenkomitee hat das Mandat, un-
angemeldete Besuche in allen i-lattanstaiten in den
Vertragsstaaten, das heißt nicht nur in den Ge-
fängnissen, sondern auch in Polizelgefangenerr-
häusern, psychiatrischen Anstalten, Mliitärgefäng-
nissen etc., durchzuführen. Am Ende dieser Besu-
che wird ein ausführlicher Bericht erstellt und den
jeweiligen Staaten Emptehiungen zur Verbesserung
ihres Haitsystems gegeben. ln der Praxis haben
diese Empfehlungen in Staaten wie Österreich oder
Großbritannien zu seit langem erforderlichen Ver-
besserungen des Rechtsschutzes inhaftíerter Per-
sonen geführt, und die bloße Tatsache, daß eine
l-laftanstait jederzeit von einer internationalen Ex-
pertenkommission besucht werden kann, hat zur
Verminderung von Mißhandlungen beigetragen.

3. PERSPEKTNEN DER MENSCHENRECHTE
NACH DER WiENER WELTKONFERENZ1993

3.1. lm Vorfeld der Wiener Weltkonterenz ist die
Universaiität der Menschenrechte von einer Reihe
isiamischer und sozialistischer Staaten wie Syrien,
Pakistan, iran, Indonesien, China oder Kuba mit
zunehmender Vehemenz in Frage gestelit worden.
Die Menschenrechte wurden ats Produkt des christ-
lichen Abendlandes dargetan, das im Zuge eines
neuen menschenrechtlichen Kulturlmperialismus
anderen Vötkern und Kulturen oktroyiert werden
sollte. Wenn die Forderung nach mehr Betonung
kultureller Eigenständigkeiten oder regionaler Be-
sonderheiten von indigenen Völkern oder demokra-
tisch legitlmlerten Regierungen des Südens kommt,

sollte sie den Regierungen des Nordens tatsächlich
zu denken geben. ln der Tat werden irn Rahmen
der Wirtschaftskooperation oder Entwicklungszu-
sammenarbeit nlcht selten einseitige Modelie des
Nordens auf andere Kulturen übertragen und durch
ökonomische Großprojekte ganze Vöiker entwur-
zelt. Bei der Wiener Weitkonferenz wurde diese
Kritik jedoch am iautesten von diktatorischen Re-
glmen vertreten, die für massive und systematische
Menschenrechtsverietzungen an ihren eigenen
Bevölkerungen verantwortlich sind. in Wahrheit war
das Thema der Unlversalität der Menschenrechte
daher vorgeschoben, um die Legitimation des
lnternationaien Menschenrechtsschutzes zu schwä-
chen. Nach langwierigen Verhandlungen konnte in
der Wiener Erklärung insofern ein Kompromiß
gefunden werden, als den kulturellen und
regionalen Besonderheiten ein brelterer Raum ein-
geräumt wurde. Genereli wurde jedoch die Univer-
salltät aller Menschenrechte und die Legitimität ih-
res internationalen Schutzes ln Wien ausdrücklich
außer Streit gestellt. Seit der Wiener Weltkonterenz
kann sich aiso kein Staat mehr gegenüber Vor-
würfen grober Menschenrechtsverletzungen in legi-
timer Weise mit dem Argument zur Wehr setzen,
dies steile einen unzulässigen Eingriff in innerstaat-
llche Angelegenheiten dar.

8.2. Die Menschenrechte der Frauen sind eines je-
ner Themen, die nicht nur die vie-ltältigen Parallel-
veranstaltungen nichtstaatlicher Organisationen,
sondern auch die oftizielie Konferenz dominiert ha-
ben. Frauenrechte wurden voll in den sogenannten
Mainstream des Menschenrechtsschutzes integriert
und damit aus einer gewissen Isolierung befreit.
Besonders bedeutsam ist, daß im Bereich der Men-
schenrechte von Frauen mit einem Dogma des in-
ternationalen Menschenrechtsschutzes gebrochen
wurde: dem Grundsatz, daß die Staaten nur für
Menschenrechtsverietzungen staatlicher Organe
verantwortiich sind. Mit der Anerkennung der priva-
ten, insbesondere familiären, Gewalt gegen Frauen
als Menschenrechtsverletzung wurde die Verant-
wortung der Regierungen für ein in aiien Staaten
der Weit verbreitetes Phänomen der Unterdrückung
der Frauen hervorgehoben.

3.3. Quasi als Gegenteistung für die Annahme der
Wiener Erkiärung durch Konsens von 171 Staaten
wurde den Industriestaaten die Bekräftlgung des
Asj//rechts abgerungen. Das ist lnsoiern von großer
Bedeutung, als in einer Zeit der wachsenden
Xenophobie und der Zunahme des Rassismus das
Asylrecht in allen europäischen Staaten drastisch
beschnitten wurde. Es wird nun vor altem an den
Regierungen des Südens, den nichtstaatilchen Or-
ganisationen und den Oppositionsparteien Europas
iiegen, die Durchsetzung der in Wien besprochenen
Trendwende in der Asyipolitlk elnzufordern.

3.4. Die wichtigste und zukunttsweisendste Errun-

genschaft der Wiener Weitkonferenz ist die univer-
selle Anerkennung des Menschenrechte auf Ent-
wickiung und dessen Verbindung mit dem Konzept
einer menschenrechtiich oleterminierten Entwick-
lungszusammenarbeit. A priori scheinen diese bei-
den Konzepte unvereinbar zu sein. Der Süden ver-
band mit dem Recht auf Entwicklung traditioneller-
weise die Forderung nach einer neuen
Weltwirtschaftsordnung und einer radlkaien Umge-
staltung der Terms of Trade auf der Basis der sou-
veränen Gleichheit aller Staaten, was von den lndu-
striestaaten bisher vehement abgelehnt wurde. lm
Gegenzug betreiben die industriestaaten seit der
Mitte der achtziger Jahre eine Politik der men-
schenrechtiich kondltionierten Entwicklungszu-
sammenarbeit. Die Staaten des Südens soliten erst
dann in den Genuß wlrtschattiicher Kooperation
kommen, wenn sie sich zu den Konzepten der piu-
ralistischen Demokratie, des Rechtsstaates nach
westlichem Vorbild und des Schutzes der Men-
schenrechte bekannt haben. Diesem vom Norden
oktroylerten Konzept des „good governance“ haben
sich die meisten Regierungen des Südens bisher
aus verständlichen Gründen widersetzt. Auf der
Wiener Weltkonferenz scheint durch die Symbiose
dieser beiden antagonistischen Konzepte ein Aus-
weg aus der Krise der Menschenrechte und der
Krise der Entwicklungspoiitik zumindest theoretisch
gefunden zu sein. Entwicklung wird nicht mehr pri-
mär im ökonomischen Sinn verstanden, sondern
langfristig mit der Verwirkiichung aller Menschen-
rechte, das heißt der wirtschaftlichen, sozialen, kui-
turellen Rechte ebenso wie der bürgertlchen und
politischen Rechte und der Soiidaritätsrechte der
dritten Generation, gleichgesetzt. Die große Her-
ausforderung an die biiateraie und muttllateraie
Entwfcktungszusammenarbeit der neunziger Jahre
besteht daher darin, sinnvolie Kooperatlonsprojekte
auszuarbeiten, welche die Grundlagen für die
Schattung iangirlstiger demokratischer, rechts-
staatlicher und menschenrechtlicher Strukturen ge-
währeisten.

3.5. Die hochgesteckten Erwartungen der Wiener
Weltkonferenz können allerdings nur dann realisiert
werden, wenn die Weltgemeinschaft bereit ist, ent-
sprechende organisatorische Voraussetzungen für
die internationaie Durchsetzung und Uberwachung
der Einhaltung der Menschenrechte zu schaffen.
Eine an den Menschenrechten orientierte Entwick-
lungsphilosophle wird nur dann zum Erfolg führen,
wenn die bisherigen Organe, Verfahren und Struk-
turen der Entwicktungszusarnmenarbeit im Rahmen
der Vereinten Nationen etnschiießlich der in-
ternatlonaien Finanzinstitutionen durch eine men-
schenrechtliche Entwickiungsagentur mit umfas-
senden Kompetenzen ersetzt werden. Die vielfäl-
tigen Schutzmechanlsmen, die im Laufe der sieb-
ziger und achtziger Jahre auf universeller und re-
glonaier Ebene entwickelt wurden, bleiben soiange
weitgehend wirkungslos, ats die Regierungen nicht
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gezwungen werden, sich den Entscheidungen die-
ser Organe zu fügen. Es wird daher notwendig sein,
die bestehenden Sankfienensysterne auszubauen
und die lnstrurnente der Friedenssicherung stärker
als bisher mit jenen des Menschenrechtsschutzes
zu verbinden. Grobe und systematische Menschen-
rechtsverletzungen steifen eine nachhaltige Bedro-
hung des Friedens dar und sollten daher bereits im
Frülnstadium zu entsprechenden Sanktionen des
UNO-Sicherheitsrates fiihren.

Besonders wichtig ist jedoch die Schaffung ge-
eigneter praventfver Strukturen und Verfahren zur
Verhütung von schweren Menschenrechtsverletzun-
gen und zur frühzeitigen Bekämpfung ihrer Ur-
sachen. Die leidvollen Erfahrungen irn früheren

Jugoslawien und in vielen anderen Gebieten mit
ethnischen, religiösen und rassischen Konflikten
hätten verhindert werden konnen, wenn die Staa-
tengemeinschaft rechtzeitig auf die warnenden
Stimmen nichtstaatlicher Organisationen und der
Wissenschaft reagiert hätte. Es bleibt zu hoffen,
daß der auf der Wiener Weltkonferenz nach-
drücklich geforderte und in der Zwischenzeit von
der Generaiversammlung der Vereinten Nationen
beschlossene l-lochkommissär für Menschenrechte
das geeignete Organ sein wird, rechtzeitig auf künf-
tige Konflikte und sonstige Bedrohungen der Men-
schenrechte hinzuweisen und durch schnelie und
effektive Maßnahmen die Eskalierung solcher
Konflikte zu verhindern.
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CHRISTOPH BEINPBECHT

ZIVILISATIONSTHEORIEN UND MULTIKULTURALITÄT

Wie Ernest Gellner (1991) stellvertretend für alle
„großen“ Zivilisaticnstheorienl formuiiert hat, bean-
sprucht das moderne industrielle Zeit_aiter,
trans-ethnisch zu sein und setzt insofern die Uber-
windung von Multikulturalität voraus. Multikulturaiität
bedeutet dabei das stark segregierte Nebenein-
ander ethnisch-religiöser Entitäten in vormodernen
politischen Gemeinwesen, etwa der Herrschafts-
stadt, wie sie für feudal-agrarische Geselischatten
charakteristisch war. Nach Gellner, dessen gene-
röse Geschichtsinterpretation durch die Arbeiten
Max Webers inspiriert ist, wird in der „Herrschafte-
stadt“ die räumtiche Organisation des Sozialen
durch eine scharfe Trennung zwischen den - eine
kleine Minderheit bildenden - l-ierrschenden und
der Mehrheit der Beherrschten bestimmt. Die herr-
schenden Gruppen, zu denen das Militär und die
Verwaltung ebenso gehören wie Priester, Schriftge-
lehrte und manchmal auch Händler, waren, wie Max
Weber in „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1922) her-
ausgesteitt hat, nicht auf Produktion, sondern auf
Handel, Konsum und Abschopfung orientiert. Die
Stabilisierung ihrer Macht geschah auf zweieriei
Weise: mittels direkter Gewalt (etwa durch die Ein-
treibung von Steuern) sowie durch die Hervorhe-
bung der kultureilen Differenzierung zwischen den
sozialen Segmenten. Anders als später im Kapita-
lismus bestand im Feudalismus eine Dominanz der
Ideologie. Die „Ubertreibung“ (Geltner) der kuiturel-
len Unterschiede, wie sie etwa in ständischen Klei-
derordnungen zum Ausdruck gelangte, foigte einem
Herrschaftskalküi: Der feudale Staat, so formuliert
Gellner pointiert, woiite Steuern einheben und den
Frieden aufrechterhaiten, aber nicht „die laterale
Kornmunfkarfon zwischen den ihm unterworfenen
lokalen Gemeinschaften“ (Getlner, 1991, S. 22)
fördern.

„Je differenzierter die verschiedenen Schichten (__.)
ausgeprägt sind, desto weniger Spannungen und Am-
biguität werden zwischen ihnen herrschen. Das ganze
System begünstigt somit horizontale kulturelie Abgren-
zungen, und wenn diese fehien, wird es sie erfinden und
verstärken. Genetische und kulturelle Unterschiede
werden Schichten zugeschrieben, die sich in Wahrheit
nach ihrer Funktion ausdifferenziert haben, um ihre Dif-
ferenzierung zu befestigen und ihr Autorität und Dauer
zu verleihen“. (ebd., S. 21)

Diese Figuration findet auch in der Ökoiogie der
Städte ihren Niederschlag. Die ethnisch-religiös in-
homogenen, „lateral voneinander isolierten Ge-
rneinschaften landwirtschaftiicher Produzenten“
(ebd_, S. 20) siedein, untereinander „gleich unbe-
rechtigt“ (Wirth, 1966, S. 413), um den zentral an-
gelegten I-lerrschaftssitz in ökonomischen, kultu-
rellen und sozialen Nischen. Zentraie Bedingung für
die Entstehung dieser horizontalen kuitureiien Spal-

tungen ist ein Zustand dauerhafter Stabilität, und es
ist die Aufgabe jedes Herrschers, das soziale Ge-
füge im Gleichgewicht zu halten. Dabei kommt Min-
derheiten vielfach eine besondere Funktion zu:

„Gerade die F-iechtssicherheit der Schwächsten
konnte ats Maßstab für die Stärke eines i-lerrschers
gelten“. (Schitfauer, 1992, S. 38)

Erst im aufkommenden lndustrialismus entziehen
Mobiiität und rascher sozialer Wandel der Herr-
schaftsstadt und der für sie so charakteristischen
rnultikuiturellen Vielfalt von nebeneinander existie-
renden, sich auf sich selber beziehenden und je-
weils über eine relative Autonomie verfügenden
Segmente, ihre Existenzgrundlage. Das Verschwin-
den der multikuiturellen städtischen Binnenland-
schaften markiert den Beginn der Moderne.

im Unterschied zur feudaien i-lerrschaftsstadt
zeichnet sich die moderne europäische Stadt durch
ethnisch-kulturelle Homogenität aus. Zunehmende
Arbeitsteilung, industrielle Produktionsweise und die
Ausweitung der Handeisräume erzwingen stan-
dardisierte Formen der Verständigung - und damit
eine Einebnung von kulturellen Unterschieden.
Sprache und Kultur treten an die Stelle von Religion
und Ethnizität. Ernest Geilner bezeichnet Kultur als
jenes semantische Potential, das für die Ver-
ständigung innerhaib der mit der Industrialisierung
entstehenden binnenübergreifenden Kommunikati-
cnsräume erforderlich ist. An die Stelle der aufbre-
chenden Binnenstrukturen treten weiträumige
Kommunikationsgerneinschaften, in denen es funk-
tional und sinnvoll erscheint, eine gemeinsame,
vielfach künstliche und/oder aufoktroyierte Sprache
zu sprechen und bestimmte Sitten zu nivellieren.
Die Stadt wird, um rnit Bichard Sennett M986) zu
sprechen, zum Ort der Fremderfahrung, ein Ort, in
dem sich die Gesellschaft der Fremden konstituiert.

Wie Max Weber iehrte, war es eine ganz be-
stimmte historische Konstellation, aus der heraus
die autokephaie Stadt mit ihren mühsam erstritte-
nen Stadtverfassungen Gestalt annahrn. Die Ent-
stehung der modernen Stadt fiei in eine Zeit politi-
scher Schwäche der bestehenden Staatsverbäride
und des Übergangs vom Feudaiismus zum Kapita-
lismus mit der industrialisierung als dynamischem
Motor. Wir stehen am Beginn des Zeitalters der
Ökonomie, deren Dominanz sich wohl nirgends
deutlicher zeigt ats an der wachsenden Bedeutung
des Marktes (vgl. Weber, 1956 (1922), S. 531ff.).
„Markt“ meint: Austausch produzierter Güter. An
dem von den Fesseln grundherrlicher Gewalt be-
freiten Markt begegnen sich die einzelnen Teil-
nehmer jenseits der von der feudal-ständischen
Geseiischaft festgelegten Grenzen. in der Indu-
striegesellschaft treten an die Stelle segregierender
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Mechanismen solche der Integration. Die einzelnen
treten in einen trans-lokalen Zusammenhang, und
sie können dies nur als „freie“ Bürger, als Besit-
zende. Entscheidend sind nicht mehr Herkunft oder
andere zugeschriebene Attribute, sondern die Fä-
higkeit, sich auf dem Markt zu behaupten. Es zahlt
nicht mehr die ideologische Macht der Zu- und
Festschreibung sozial-kultureller Differenzen, son-
dern allein die ökonomische Macht: der Besitz und
die Kontrolle von Produktionsmitteln.

Wie bekannt, bedurfte diese Kultur des Marktes
einer zivilgesellschaftlichen Fundierung. Erst mit der
Herausbildung einer autonomen, bürgerlichen Of-
fentlichkeit erhielt das -- besitzende und produzie-
rende - städtische Bürgertum das instrument zur
Formulierung des auf die Gesamtheit (der Bürger)
bezogenen „Gerneinwillens“. Die Herstellung von
Fiechtsnormen ist ja davon getragen, daß alle, die
an diesem Markt teilhaben, gleiche Chancen besit-
zen wolfen. So heißt es im ersten Artikel der Erktä-
rung der Menschenrechte in der Fassung von 1789:
„Die Menschen sind und bleiben von Geburt an frei
und gleich an Flechten“. Freiheit und Gleichheit, so
verlautet diese brillante Formuiierung, stellen einen
von Geburt an gegebenen Flechtsstatus dar. Der in
die Welt gesetzte Mensch wird substantiell als so-
ziales Wesen gedacht; da Bechtsnormen aber im-
mer an den zivilgesellschaftlichen Ort ihres Aus-
handelns rückgebunden sind, um überhaupt ein-
klagbar zu sein, sind Menschenrechte letztlich nur
als Bürgerrechte formulierbar und beziehen sich
somit zwingend auf einen definierten sozialen
Baum.

Formalisierung und Verrechtlichung der Bezie-
hungen sind elementare Vorgänge der Modernisie-
rung, nicht weniger als die Austauschbarkeit der
Personen und der Güter über das Geld. All dies
aber vollzieht sich in den Grenzen der eben erste-
henden (modernen) Nationalstaaten. ln seiner 1516
erschienenen Schrift „Utopia“ schrieb Thomas
Morus:

„Die insel hat vierundfünfzig Städte, die alle
weiträumig und prächtig angelegt sind und in Spra-
che, Sitten, Einrichtungen und Gesetzen der Be-
wohner bis aufs letzte übereinstimmen; gleich ist der
Grundriß, gleich überall das äußere Aussehen, so-
weit es die Lage erlaubt“.

(Morus, 1981 (1516), S. 73)
So manches an unserer standardisierten Konsum-
gesellschaft erinnert an diese im
hundert formulierte, uns heute eh
denn in Glückseligkeit versetzen
scheidend scheint, wie sehr im D
päischen Neuzeit das ideal
Stadt-Gesellschaft mit der Vorste
rellen Homogenisierung, wie sie s'

frühen 16. Jahr-
er in Schrecken
de Utopie. Ent-
enken der euro-
der gerechten

lung einer kultu-
ch im modernen

Nationalstaat ab dem 18. Jahrhundert durchzuset-
zen vermochte, verknüpft ist.

„Die Naffonalfslerung des Staates (oder eher: die
Elarfsferung der Nation) verband politische Loyalität

und Zuverlässigkeit (die als Bedingung für die Ge-
währung von Bürgerrechten angesehen wurde) mit
kultureller Konformität“.

(Bauman, 1992, S. 177;
l-lervorhebungen durch den Autor)

Der Nationalstaat wird zu jenem Körper, in dem sich
die Gesellschaft (der Bürger) - im Sinne des fran-
zösischen Begriffs der „nation“ - selbst setzt. Die
über Formen öffentlicher Verständigung vollzogene
Setzung von Recht und Ordnung ist dabei eng ver-
bunden mit der Setzung des ich. „Das ich setzt
sich“, formutierte Fichte im frühen 19. Jahrhundert.
Zwischen der Setzung des bürgerlichen Gesell-
schaftsideals und der Setzung des bürgerlichen ich,
von individualität, besteht ein keineswegs nur
oberflächlicher Zusammenhang: beide ldentitäts-
Setzungen bedürfen eines strukturierten, klar defi-
nierten, ent-lokalisierten und kulturell homogeni-
sierten sozialen Fiaums. Die Etablierung staatsbür-
gerlicher Freiheitsrechte und die Entfaltung von
persönlicher individualität setzen die Uberwindung
partikularer Gruppenegoismen voraus.

Die Evidenz des Gedankens der Aufklärer, daß
individuell einklagbare Menschenrechte immer nur
Bürgerrechte sein können, ist unbestechlich: Bech-
te müssen sich, um überhaupt Geltung erlangen zu
können, auf einen sozialen Fiaum Gleicher bezie-
hen. Das Gleiche aber muß definiert werden, und
da jede Definition des Gleichen per definitionem
ausschiießend, exklusiv ist, so ist auch der Natio-
nalstaat der Gegenwart, gleich ob er in bestimmten
Gesetzgebungen liberal oder restriktiv verlährt, die-
ser Spannung von Zwang zur Einschließung und
Zwang zur Ausschlleßung ausgesetzt. Die Ge-
schichte lehrt die bitteren Seiten der Vernichtung
des Ambivatenten und Unzugehörigen: Kulturelle
Entitäten, die sich dem Zwang zur Homogenisie-
rung entziehen oder widersetzen, werden zu As-
similation und Unterwerfung gezwungen -- auch um
den Preis ihrer Vernichtung. Alle Theoretiker der
Zivilisation entfalten ihre Denkfiguren innerhalb die-
ses Dilemmas. Ob George Herbert Mead (1934) mit
seiner idee der__lnternalisierung des „generaiized
other“, also der Uberwindung des Konkreten durch
die Verinneriichung des allgemeinen, abstrakten
Anderen; oder Norbert Elias (1939) in seiner histori-
schen Fundierung der Verlagerung des Fremd-
zwangs zu Selbstzwang, also der Hereinnahme ex-
terner Kontrolimechanisrnen; oder Ernest Gellner
(1991) in seinem Bild eines notwendigen Uber-
gangs von der Buntscheckigkeit in Kokoschkas
Bildwelt hin zur Flächigkeit in den Arbeiten Modigiia-
nis: Aus dem Widerspruch zwischen dem Ver-
haftetsein in einem sozialen Flaum,__der strukturiert
und integriert, und seiner ständigen Uberschreitung,
scheint es kein Entkommen zu geben; aus ihm
erwächst das Fortschritts- wie auch Begres-
sionspotential der westlichen lndustriegesell-
schauen.

Die politische Landkarte nimmt heute neue For-
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men an: Mag sie oberflächlich noch einem Bild von
Modigliani gleichen (erst recht nach 1989: „endlich“
ein nationalstaatlich reorganisiertes Mitteleuropa),
so lösen sich die sauber getrennt scheinenden Flä-
chen bei näherem Hinsehen in jenes Ungestüme
auf, dem wir etwa in den Bildern eines Jackson
Pollock begegnen: in ein undurchdringliches und
unentwirrbares Geflecht, in ein „Dickicht der Städ-
te“.

Hier knüpft auch die gegenwärtige Diskussion
um Multikulturalität an. ln der politischen Auseinan-
dersetzung bezeichnet „Multikulturalität“ in erster
Linie ein normatives Politikkonzept. Dieses bezieht
sich auf das Zusammenleben von Menschen unter-
schiedlicher l-lerkunft in sozialen Einheiten mit gro-
ßer soziaier Dichte, wobei die empirisch feststelf-
bare sozial-strukturelle Heterogenität in einer Plu-
ralität der Lebensstile zum Ausdruck gelangt. lm
Unterschied zur zivilisationstheoretisch untermau-
erten Annahme von Strukturtheoretikern wie Peter
M. Blau (“978), daß zunehmende soziale Differen-
zierung zur Ausformung „multipler Heterogenität“
führt und damit zu einem weitgehenden und letztlich
sogar völligen Verschwinden der Bedeutung von
Primärgruppenbindungen, wird argumentiert, daß
auch be' hohem gesellschaftlichen Komplexi-
tätsgrad soziale Gruppen in der Lage seien, eine
gewisse “dentitätskonkretheit zu bewahren - und
somit ihre Angehörigen in die Pflicht zu nehmen.
Zwar schrieben ethnische, religiöse oder auch ras-
sische Merkmale nicht mehr primär die Positionie-
rung im sozialen Baum fest und entschieden somit
nicht mehr allein über die Distribution der Güter,
gleichwohl aber bildeten sie den Unterbau für die
symbolische Ordnung des Sozialen -- eine Ord-
nung, die es von den Teilnehmern über soziale
Auseinandersetzungen herzustellen gelte. ln den
urbanisierten, über den Massenkonsum weitgehend
standardisierten und durch Prozesse der „Ent-
schichtung“ geprägten spätkapitalistischen Gesell-
schaften der Gegenwart ist, dieser Auffassung zu-
folge, nicht mehr die Stellung im Produktionspro-
zeß das distinktive Merkmal, sondern die milieuspe-
zlfische Lebensführung. Die einzelnen Miiieus
treten dabei als „Erinnerungsgemeinschaften“ in Er-
scheinung. Dies ist vor allem dann der Fail, wenn,
wie bei Einwanderern oder Arbeitsmigranten, eine
Gruppe über eine Fleihe gemeinsamer Merkmale
verfügt und über die Tradierung dieser Erfahrungen
als „kotlektive Erinnerung“ sowohl nach innen wie
auch nach außen ldentität zu stiften vermag.

Das Konzept der rnultikuiturellen Gesellschaft
legt die Einsicht nahe, daß Prozesse der Vergesell-
schaftung sich immer auch als Vergemeinschaf-
tungen vollziehen und von Konstruktionsversuchen
kollektiver - „kultureller“ - ldentität begleitet sind.
Dabei abstrahiert das distinktive Merkmal der Zuge-
hörigkeit zu einer Gruppe zumindest teilweise von
der realen ökonomischen Ungleichverteilung. Der
Kampf um gesellschaftlichen Einfluß vollzieht sich
zunehmend über die kulturelle Besetzung des so-

zialen Baums. Nicht zu Unrecht betonen Theoreti-
ker der multikulturellen Gesellschaft wie Claus
Leggewie (1990) deren Konflikthaftigkeit. lntereth-
nische Verständigung und Konfliktregelung stellen
daher zentrale Aufgaben multiku turelier Politik dar.
Bei Uberhitzung des distinktiven Merkmales droht
Regression: Der Wunsch nach Unterscheidbarkeit
schlägt in Ab- und Ausgrenzung um, Flassenhaß
und Xenophobie erscheinen als Kehrseite der Me-
daille. Vorpreschende und sich Luft verschaffende
Partikularismen geraten in Konflikt mit dem univer-
salistischen Unterbau der modernen Industriege-
sellschaften

Kritiker des Konzepts der Multikulturalität bekla-
gen die Kulturalisierung und Ethnisierung sozialer
Konflikte und von po itischer und sozialer Ungleich-
heit. Das Zusammenfallen von kulturellen und Sta-
tusunterschieden oder die Verstärkung letzterer
durch erstere weise auf ein Scheitern des moder-
nen Gesellschaftsmodells hin. Gleichwohl steht in
Frage, ob die gegenwärtige Multikulturalismus-Die
kussion überhaupt eine angemessene Problem-
sichtung vornimmt.

Aus ziviiisationstheoretischer Perspektive han-
delt es sich bei der modernen europäischen Stadt
um jene „höhere, aber auch riskantere Form der
Vergesellschaftung“ (Schiffauer, 1992, S. 47), die
multiple Heterogenität - und damit Ambivalenz zu-
läßt. „Es gibt wohl keine Alternative zu ihr“, schreibt
der deutsche Ethnologe und Soziologe Werner
Schiffauer.

„Wir müssen uns allerdings ihrer Schwäche und Ver-
wundbarkeit bewußt sein, um sie verteidigen zu kön-
nen" (ebd.).

Dieser Gedanke deckt sich mit den Vorstellungen
von Norbert Elias oder George Herbert Mead, de-
nen zufolge sich erst in sozial stark ausdifferenzier-
ten Gesellschaften das zur reflexiven Steuerung
des Weltlaufs notwendige Potential an Selbstkon-
trolle und -verantwortung (als Voraussetzung für
Selbstvenfvirklichungi) freizusetzen vermag. Dia-
gnose und Szenarien stimmen jedoch nachdenk-
lich: ln den Städten der Gegenwart führen massive
Erosionsprozesse zu Entsolidarisierung und Se-
gregation entlang neuer Bruchlinien; das „Aus der
Vorstädte“ (Dubet / Lapeyronnie, 1994) spiegelt
das „Elend der Welt“ (Bourdieu, 1993), hier droht
Ausschließung und Desintegration, Prozesse struk-
tureller Konsolidierung setzen Mechanismen der
sozialen Schließung in Gang. Die Stadt der Ge-
genwart entfernt sich damit immer mehr von jener
Funktion, die ihr aus der Perspektive der Zivilisati-
onstheorie zukommen solite: Stätte eines integrier-
ten Fremden, Kristallisationspunkt anonymisierter,
gleichwohl auf andere bezogener Fremd- und
Selbsterfahrung zu sein.

Die Stadt der Gegenwart ist kein Ort einer im
Gleichgewicht gehaitenen Multikulturaltät, sondern
eine soziale Exklusionsmaschinerie. Diese wirkt je-
doch nicht in den ohnehin nur selten ethnisch-kultu-
rell gemischten Wohngegenden der Kleinbürger,
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sondern in den „baniieus“, den in den „Zentren“ sich
einnistenden Peripherien, den Vororten. Da Zen-
trurn und Peripherie aber im Grunde nicht mehr im
Stadt-Zentrum oder im banlieu lokalisierbar sind,
sondern Metaphern der Ausschiießung sind,
durchlaufen und durchschneiden sie als reale
Grenzen die Städte, und diese Grenzen sind un-
durchlässig geworden. So aber droht der emanzi-
pative Charakter der Stadt verlustig zu gehen: ihre
Durchlässigkeit und Luftigkeit („Stadtluft macht
frei“), ihre Akzeptanz von Zwischenräumen, von
sozialer Distanzierung und Anonymität, ihr Angebot,
Festlegungen (subkulturell) hintergehbar, un-
terlaufbar zu machen. Die Situation scheint para-
dox: Während sich die westlichen lndustriegesell-
schaften weitgehend urbanisiert haben, ist in den
Städten ein Prozeß der Zerstörung von Urbanität in
Gang gesetzt. Die beobachtbare Flornantisierung
städtischer Lebenszusammenhänge trübt den Blick
auf diese längst in Schwung gekommene „Fle-
volution“. Als Folge der scharfen Flisse, die nur
mehr partiell entlang der traditionellen Klassenlinien
festzumachen sind, entstehen neue Fle-Eth-
nisierungen, und das heißt: neue Fremd- wie aber
auch Selbst-Festlegungen ethnischer oder religiö-
ser Zugehörigkeit - nicht zuletzt unter dem Etikett
Multikulturaiität. Urbanität aber wäre das genaue
Gegenteil: Die Ablegung von Zuschreibungen, die
Möglichkeit des Wechsels, des Fließens der Zuge-
höngkeü.

Aus der Perspektive einer radikal weitergedach-
ten Zivilisationstheorie liegt die Zukunft der Stadt
nicht in ihrer Multikulturalität als vielmehr in dem,
was in nordamerikanischen Einwandererstädten
„Dazwischener“ heißt. Dahinter liegt die Einsicht,
daß erst aus der Akzeptanz des Dazwischen, des
Entwurzeltseins und Herausgerissenseins als Aus-
druck umfassender struktureller Mobilität das sen-
sible, immer wieder neu zu definierende Verhältnis
von Freiheit und Solidarität neue Gestalt wird ge-
winnen können. ln diesem Sinne ist das Schicksal
von Salman Fiushdie - ähnlich dem Schicksal der
bosnischen Städte (vgl. Bogdanovic, 1993), in de-
nen sich das barbarische Zerstörungswerk einer
Auslöschung von Zivilgesellschaft wiederholt -,
Prüfstein für die Unumkehrbarkeit des Zivilisati-
onsprozesses.

Wie Ulrich Beck in seiner Schrift „Die Erfindung
des Politischen“ formuliert, gelte es das „Und“ an
die Stelle des „Entweder/Oder“ zu setzen (Beck,
1993, S. 9). ist diese Bemerkung mehr als modi-
sche Attitüde? Der affirmative Charakter der Beck-
schen Formulierung verdeckt jedenfalls den Um-
stand, daß auf die entscheidende Frage eine Ant-
wort noch nicht gegeben ist: Unter welchen Be-
dingungen ist eine Verankerung des „Und“ - im
Sinne von „Ambivalenzfähigkeit“ -- möglich? Welche
Chancen bestehen, der drohenden Zersetzung

der die einzelnen sozialen Akteure in einen über-
greifenden moralischen Zusammenhang integrie-
renden und deshalb zivilisatorischen Kraft der Stadt
Einhalt zu gebieten?
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ANMERKUNG EN:
1 Der Begriti „Zivilisationstheorie“ bezieht sich hier auf

Uberlegungen zur historischen Genese spezifischer
Formen hochintegrierten Zusammenlebens, die durch
eine Uberwindung eines zersplitterten Partikularismus
und die Herausbildung gewisser zivilisatorischer Stan-
dards gekennzeichnet sind.

2 Wie die europäische Geschichte dieses Jahrhunderts
allerdings lehrt, fiihrten auch massive Assimitationsbe-
strebungen wie die der deutschen und österreichischen
Juden nicht zur erhofften Anerkennung. Zvgrrıunt Bau-
man spricht in diesem Zusammenhang von der „Falle der
Ambivalenz“ (Bauman, 1992, S. 177ff.). Daß Assimilation
vor altem Angst und Abwehr auslöst, diskutiert Sartre in
seinen „Betrachtungen zur Judenfrage" (1971). Der
'verlust der Unterscheidbarkeit mache Juden -- aus der
Perspektive der Nicht-Juden - zu Personen ohne
ldentität. Damit aber schwinde ein Stück Berechenbar-
keit. Denn wer sich (und andere) mit Etiketten versieht,
mache sich und andere vorhersagbar, sich und andere
weniger gefährlich. Da ldentität immer in Bezug zu an-
deren deiiniert wird, bestehe dort, wo sich Unterschiede
ve rwischen, die Gefahr des Verlustes von ldentität.
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FRANZ KOLLAND

VON DER EINZELGESELLSCHAFT ZUR WELTGESELLSCHAFT?

ln so manchem neueren soziologischen Lehr- oder
Handbuch wird man vergebens eine Auseinander-
setzung mit dem Begriff Gesellschaft suchen. Liegt
es daran, daß er so selbstverständlich ist, daß sich
ein Nachdenken über ihn nicht lohnt oder daran,
daß er sich aufgrund seiner Allgemeinheit einer
empirischen Beobachtung entzieht und deshalb
kein Objekt der Reflexion bildet? Welche Gründe
auch immer für dieses Manko ausschlaggebend
sind, so steht doch fest, daß es sich in der Tat um
ein soziales Gebilde handelt, das an Kontrast und
Klarheit eingebüßt hat. Konnte Norbert Elias (1967)
noch schlicht formulieren, daß die Grenze einer
Gesellschaft mit der des Staates zusamrnenfällt,
hat sich diese Eindeutigkeit in der Gegenwart ver-
Àüchügt

Wenn wir uns die verschiedenen Anstrengungen
und Bemühungen ansehen, die nach dem Ende
des Nationalsozialismus (erneut) unternommen
wurden, um globale institutionen und transnationale
Strukturen zu schaffen, dann ist ein Neu-
überdenken des Begriffs von Gesellschaft not-
wendig. Erforderlich ist einerseits, wenn von Ge-
sellschaft gesprochen wird, die Thematisierung
trans- und internationaler Phänomene. Zum ande-
ren muß jene Gesellschaftsvorstellung problemati-
siert werden, die den Nationalstaat in seiner histori-
schen Einzigartigkeit und Homogenität in den Bang
einer raum-zeitlichen Konstante erhebt (vgl. Knöbl,
1993). Nationen sollten besser als „Durchgangs-
stationen“ bezeichnet werden (vgl. Beck, 1993).

Doch bleiben wir vorerst bei der Einzelgesell-
schaft und versuchen wir eine historische Flekon-
struktion, denn in der Weltgesellschaft wächst das
Bedürfnis nach Abgrenzung, obwohl die Möglich-
keiten der Grenzziehung de facto abgenommen
haben.

Der Begriff Gesellschaft entstand im Zuge der
Entwicklung des neuzeitlichen Bürgertums, und
zwar in Absetzung vom „l~iof“. Er ist ein Begriff des
„Dritten Standes“. Dies bedeutet nicht, daß die Tat-
sache der Vergesellschaftung nicht schon früher in
der abendländischen Tradition Gegenstand sozial-
philosophischen Denkens gewesen wäre. Gerade
jene Form der Vergesellschaftung wie die des orga-
nisierten und kontrollierten Staatswesens, hatte so
sehr den Charakter des An-Sich-Seienden, des un-
problematisch und übermächtig Geltenden, daß das
Nachdenken über Gesellschaft gleichsam nur ein
Nachdenken über staatliche lnstitutionen war (vgl.
institut für Sozialforschung, 1956). Uber weite
Strecken der Geschichte hinweg kannte man kei-
nen deutlichen Unterschied zwischen Staat und
Gesellschaft. Dachte man über soziale Beziehun-
gen nach, dann ging es um Uberlegungen zur Neu-
ordnung des Staates. Der Staat und die ihrerseits

mit politischer Macht ausgestattete Kirche waren so
eng miteinander verbunden, daß neben ihnen keine
andere eigenständige gesellschaftliche Sphäre in
Betracht kam. Erst als sich mit der Entwicklung des
Fernhandels und der industrie die Wirtschaft als
sozialer Bereich mit eigener Machtbasis
entwickelte, begann deutlich zu werden, daß der
Staat nur ein Teilbereich im umfassenderen Zu-
sammenhang Gesellschaft ist. Erst als im ent-
wickelten bürgerlichen Zeitalter der Gegensatz zwi-
schen noch herrschenden feudal-absolutistischen
lnstitutionen und jener Bevölkerungsschicht ekla-
tant wurde, die den Prozeß der Gesellschaft be-
stimmte, nämllch dem Bürgertum, löste sich die
Deckung von Staat und Gesellschaft auf. Der Auf-
stieg des lndividuums verstärkte dabei die staats-
kritischen Tendenzen.

ln dieser Tradition ist die „bürgerliche Gesell-
schaft“ zunächst der Gegenbegriff zum Staat
(Bader et al., 1976). Während das Gesellschafts-
denken in der Periode der absolutistischen Monar-
chien auf die politischen Formen des Gemeinwe-
sens zentriert ist, macht das nach Herrschaft stre-
bende Bürgertum seine Ansprüche auf Freiheiten
von staatlichen Eingriffen geltend mit dem Verweis
auf die Selbstregulation der bürgerlichen Gesell-
schaft, die sich auch über die regionalen Schran-
ken bestehender Staatswesen hinaus ausbreitet.

ln dieser Denktradition spricht die ältere deut-
sche Soziologie (Ferdinand Tönnies, Max Weber)
nicht von Gesellschaft, sondern von Vergesellschaf-
tung. Gemeint sind damit anonyme, temporäre und
aus Nützlichkeitserwägungen heraus entstehende
soziale Beziehungen, die auch quer durch die
„Gesellschaften“ laufen, und die folglich auch nicht
als letzte Einheiten und Objekte der Soziologie gel-
ten können (Tenbruck, 1969).

Neuere Untersuchungen zeigen, daß diese Ori-
entierung doch weitgehend idealistisch geblieben
ist, denn seit dem Ende der feudalen Epoche hat
der sich entwickelnde kapitalistische Sektor zu ei-
nem erheblichen Machtzuwachs des Staates beige-
tragen.

„ln der Zeitspanne zwischen 1780 und 1945 wurde die
nationale Ausgerichtetheit der herrschenden Klassen
weiter vorangetrieben“ (Knöbl, 1993, S. 232).

Dabei ist der Ausbau staatlicher Macht vor allem
durch eine breite Mobilisierung der Bevölkerung er-
folgreich gewesen.

ln den letzten fünfzig Jahren schwinden die
Möglichkeiten nationaler Abgrenzung bedingt durch
die weltweite Mobilität, Handelsbeziehungen, Tou-
rismus, durch ökonomische lnterdependenz und
kulturelle Standardisierung.
An diesem Punkt scheint es sinnvoll, die histori-
sche Bekonstruktion abzubrechen und zu untersu-
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chen, in welcher Weise Gesellschaft beziehungs-
weise Nationaigeseilschaft im Bewußtsein der ln-
dividuen vorhanden ist.

GESELLSCHAFT (NATiOl\l) iM
BEWUSSTSEIN DER OSTEBF-=lEiCi-lEF~t

inwieweit ist eine Vorstellung von Nation im Be-
wußtsein der Osterreicher vorhanden? Zumindest
an Nationaifeiertagen wird immer wieder die Frage
aufgeworfen, ob sich nach dem Zenfali der Monar-
chie ein nationaistaatiiches Bewußtsein entwickelt
habe. Seit den 60er Jahren wird über Repräsenta-
tivbefragungen die Stärke des Nationalbewußtseins
der Osterreicher eruien. Haben die Osterreicher
das Geföhi, eine eigene Nation, eine eigene
Geseiischaft zu bilden?

Die nachfolgenden Tabellen beruhen auf einer
Fiepräsentativbefragung aus dem Jahr 19.93 (Da-
tenerhebung: 23. 8. - 14. 9.) bei 1.000 Osterrei-
cherinnen und Osterreichern durch das institut Fes-
seli-GfK. Die erste Tabelle gibt die Antworten aut
die Frage, ob Osterreich eine Nation sei, wieder,
wobei die Antworten nach Parteipräierenz autge-
schiüsselt sind. 79% der Osterreicher (1987: 75%;
1980: 67%; 1964: 47%) sagen, daß Osterreich eine
Nation sei, 14% meinen, daß es langsam eine
werde und nur 7%, daß es keine sei. in den letzten
dreißig Jahren hat sich die Zahl der Personen, die
ein Gefühl von einer „österreichischen Gesellschaft“
aufweisen, nahezu verdoppeit.

Von interesse ist stets die Frage gewesen, ob es
einen Zusammenhang zwischen Parteipräferenz
und Nationalbewußtsein gibt. Dabei zeigen sich für
1993 nur geringe Unterschiede. Unter den Wähiern
der FPO und der Grünen befindet sich im Vergleich
zu den anderen Wähiergruppen eine größere An-
zahi von Osterreich-Skeptikern, wobei die beiden
Wählergruppen sich dadurch unterscheiden, daß
die „kritischen“ FPO-Wähler meinen, es gäbe gar
keine österreichische Nation, während die _*„kriti-
schen“ Grün-Wähier eher angeben, daß sich Oster-
reich auf dem Weg zu einer Nation betände.

Tabelle 1: ist Österreich eine Nation? -
Nach Parteipraferenz (n=-11.000)

Parteiprä- Ja Wird lang- Nein
¬i.9i"'âÜš .....
seö ss% 3% 5%
övift a3% f 12% si/.~.›
FPO E' 72°/=.

Vergleich der Ja-Antworten:
1964: 47%; 1980: 67%; 1987: 75%.

in einer weiteren Frage ging es darum, abzuklären,
inwieweit die Osterreicher eine Deckungsgleichheit
zwischen Nation und Staat sehen oder Nation als

eine staatenübergreifende Kuiturgestalt begreifen.
73% der Osterreicher schließen sich der Position
an:

„Eine Nation beruht auf der Zustimmung der ivien-
schen zu dem Staat, in dem sie leben, auch wenn
diese ivienschen verschiedene Sprachen sprechen.“

Ein Viertel votíert tür ein transstaatliches Gebilde,
soterne es Kuiturgemeinsamkeiten gibt. Gemeint ist
damit:

„Eine Nation beruht auf der gemeinsamen Sprache;
egal, ob die fvienschen, die diese Sprache sprechen,
in einem oder in mehreren Staaten leben.“

Dieses Ergebnis kann so interpretiert werden, daß
die hohe Zustimmung zur ersten Antwortalternative
bedeutet, daß es dem Staat beziehungsweise der
Politik gelungen ist, eine soziale Mobilisierung zu
erreichen, d. h. eine integration breiter Bevöl-
kerungsschichten.

Tabeile 2: Vorstellung von Nation
nach Parteipraterenz (n=1.000)

S Nation = Staat Nation = Sprach-L
 
snö ss% 3o%
Övn ss% 32%
Feö ss% 2s%
enüus sz% 3%

Die nächste Tabelle zeigt, daß zwar die überwie-
gende Mehrheit der Befragten stolz darauf ist,
Osterreicher zu sein, wird jedoch differenziert zwi-
schen der Gruppe „sehr stolz“ und jener „ziemiich
stolz“, dann werden Unterschiede in der Weise
deutiich, daß von den Grün-Wählern nur ein Drittel
uneingeschränkt stolz ist. Eine lnterpretationshilfe
für dieses empirische Datum könnte die individuali-
sierungsthese sein, derzufoige die Wir-ldentität
(Elias, 1987), d. h. das Gefühl der Zugehörigkeit zu
einem Heimatort beziehungsweise zu einem einzel-
gesellschaftlichen Verband an Bedeutung verliert.
Nachgewiesen werden müßte ein größerer Anteil
von „individualisierten“ unter den Grün-Wählern.

Tabelle 3: Sind Sie stolz Österreicher zu sein? -
Nach Parteipraferenz (n=t.000)

Parteiprä- sehr zieml. 1+2 nicht
farm jstoız (1) stolz (2) il st<:›ız_w„

15% 13% ireö 59% 1 34% i 33%
enüue 123% 21% s% l_,GnUI\tE..„.„„_ 34°/=› 58% 87°/=›

snö ss% 23% sz% 3%
öv1= s-±r% 34% sa% 2%

" - =-- - -

7% I
13%

Welcher Nachbargeseilschaft gegenüber spüren
die Osterreicher die größte Affinität? Es ist sicher
nicht überraschend, daß zwei Drittel der Befragten
Deutschland angeben, ein Fünftei Ungarn und je-
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Lprâferenz ______ __ land

weils weniger als zehn Prozent Tschechien und die
Schweiz. Zu anderen Nachbarländern ist die ge-
fühlte Kulturnähe so gering, daß sie hier nicht mehr
gesondert angeführt werden.

Tabeiie 4: Kuiturnähe zu Nachbarländern -
nach Parteipraferenz

(_, Die vierggamggggghggäıufgi,gstenganggggeggegbenegn Länder
(Partei- Deutsch- Ungarn Tschechien Schweiz

SPÖ s1% 25% 13%
ÖVP ss% 19% s%
r=ı=>o sz% 20% .- s%
eaünıa 4s% 2s% 7%

43/Ü T
s%

¦ 5%/'O

1 5°/do i

-jest åšiiéš§  iÜGif§í42..-.-. :  7°/=›

MACHTVERLUST DURCH GLOBALESIERUNG?

Die Dynamik der Geseiischaft ais funktionaler Zu-
sammenhang zwischen Menschen findet ihren
obersten Ausdruck darin, daß, soweit die Geschich-
te sich überblicken läßt, die Vergeseilschattung des
Menschen tendenziell anwächst, daß es also grob
gesprochen immer mehr „Gesellschaft“ gibt. Able-
sen šäßt sich diese zunehmende Vergesellschaf-
tung an der wachsenden Größe der sozialen Aggre-
gate, der Wechselwirkung zwischen der Gesell-
schaft und ihren Einheiten beziehungsweise zwi-
schen der Gesellschaft und ihren Nachbargeseli-
schahen.

Seit dem 15., 16. Jahrhundert und dann noch
verstärkt im 19. Jahrhundert wuchs die Tendenz zur
Vergeseiischaftung. Selbst die hinter dem Hochka-
pitalismus ,zurückgebiiebenen Länder“ (so schrie-
ben die Vertreter des Frankfurter lnstituts fiir Soziai-
forschung) gehörten insofern dazu, als gerade ihr
Noch-nicht oder Noch-nicht-ganz-Eıfaßtsein eine
der Quellen tür die Vermehrung des Kapitals in den
maßgebenden Ländern bildete und eben damit po-
litische und soziale Kämpte motivierte.

Die zunehmende Vergeselischaftung findet unter
ungleichen Bedingungen statt. Nach dem Zweiten
Weitkrieg ergab sich aus der Beobachtung eines
unterschiedlichen Entwicklungstempos in Europa
beziehungsweise den USA und Außereuropa die
„entwicklungstheoretische Perspektive“. Diese Per-
spektive unterstellte, daß sich alle Staaten ent-
wickelten, daß ihre fortschreitende Entwicklung
quantitativ und synchron meßbar sei, und daß die
Regierungen auf der Grundlage solcher Messungen
diesen Prozeß beeinflussen könnten, eine
„rıachholende Entwicklung“ möglich sei. Die Plau-
sibilität von Entwicklung biieb unangetastet. Wich-
tiger Konsens ati dieser Uberlegungen war das
Konzept von der Einzeigesellschaft, d. h. alle waren
sich einig, daß sich die Weit aus vieien einzeinen

Geselischaiten zusammensetzt. Erst die Biianz von
mehreren Jahrzehnten Entwicklungszusammenar-
beit brachte die Einsicht, daß das soziale l-iandetn
nicht in einer politisch-kulturellen Einheit stattfindet,
sondern in einem übergreifenden Rahmen, nämiich
der „fortschreitenden Arbeitsteilung“ (Wallerstein,
1983) in einer „kapitalistischen Weitökonomie“.
Weil es keine selbständige Arbeitsteilung (innerhalb
einzeistaatlicher Grenzen) gibt, gibt es auch keine
Einzelgeseiischaft. „Weltsystem“ meint eine Einheit
mit einer einzigen Arbeitsteilung und vielen
kulturellen Systemen. Eiemente des Weltsystems
sind ein einziger Markt und staatliche Strukturen
von unterschiediicher Stärke, wenn auch die
Nationaistaaten an Kontrolle verloren haben, gibt es
nichtsdestoweniger schwache und starke Staaten.

Unter diesen weltgeselischaftlichen Bedingun-
gen der Gegenwart läßt sich ein klarer Trend zum
Verlust der Handlungsfähigkeit auf der Ebene von
Einzelgeseiischaften zugunsten erweiterter Hand-
lungs- und ivlachtentfaltung von Organisationen
feststelien (Sklair, 1991). Die Individuen leben nun
in größerer Distanz von denjenigen sozialen Macht-
Zentren, deren Vertreter in vieler Hinsicht über ihre
Lebensbedingungen entscheiden. Das lndividuum
verliert im Verhältnis zur Gesellschaft aufgrund sol-
cher integrationsprozesse an liriachtchancen, das
Geschehen auf globaler integrationsebene kann
weniger beeinfiußt werden.

Trotz Weitgeseilschaft gibt es andererseits auch
weiterhin die Elnzelgeseitschaft auf der Ebene des
Subiekts, im individuellen Empfinden. Denn Gren-
zen schatten Sicherheit, geben ldentität. Eis ist ge-
rade die Weitoffenheit der Species iviensch, die
eine soziale Umgebung voraussetzt, deren Uber-
schaubarkeit Grundiage der Existenz ist.
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Aı_1=oNs söı_ı_1\ıt-Es
„ASYLKRISE“ UND DEMOKRATIE IN DEUTSCHLAND

Gegenwartsanaiysen, solche mit interessiertem
Blick aut die „geistesgeschichtiiche Situation der
Zeit“ zumal sind bekanntlich ein riskantes Geschäft:
entweder die ins Auge gefaßte Entwicklung wird
rasch von gänzlich unerwarteten Tatsachen
überholt - oder aber die Diagnose war von Anfang
an so abstrakt angesetzt, daß sie den Test der
Wirklichkeit gar nicht bestehen muß.

Was Verlauf und Ergebnisse des politischen
Umgangs mit dem Asylproblem in Deutschland be-
trifft, so ist freilich das Flisiko dieses Genres in den
vergangenen Jahren immer geringer geworden;
denn die Anderung des Grundgesetzartikels 16, die
zumindest vordergründig den Abschluß eines
Entwickiungszykius markiert, war diesem Thema
periodisch, zuletzt 1986 auf den Leib geschrieben
worden, ebenso wie die Eriolglosigkeit der auf das
Asylverfahren konzentrierten Fieformen seit langem
erkennbar, also beinahe vorprogrammiert war. Es
bedurfte dann nur mehr der - aus den Trend-
meldungen des UNO-Hochkommissars über die in-
ternationale Flüchtlingslage extrapolierbaren -
Steigerung der Asyibewerberzugänge, der innen-
politischen Fixierung der Oftentlichkeit auf die an-
wachsende „Asylantenfiut“, schließlich der Ver-
lockung der parlamentarischen Opposition, die
„große Koalition“ schon einmal am Asylthema vor-
wegzuproben, um zu volienden, was seit minde-
stens fünfzehn Jahren das heimliche Ziel der Asyl-
politik in Deutschland war.

im Flückbiick auf diese Inkubationszeit für die
Verfassungsänderung ist es beinahe eher erstaun-
lich, wie lange es gedauert hat und welcher takti-
scher Umwege es bedurfte, bis die Begierde ihr Ob-
jekt endlich erreicht hat. Als der eigentlich kompli-
zierende Faktor erweisen sich natürlich die Er-
eignisse des Jahres 1989, die in der Tat überra-
schend nicht nur über Europa, sondern über die
ganze Welt hereingebrochen sind - in Deutschland
waren die plötzlich gestellten „nationalen“ Aufgaben
so überwältigend und gleichzeitig so unabweisbar,
daß man sich tragen muß, woher ein aus dem
Vereinigungsfieber in die ökonomische Krise
taumelndes Land die Aufmerksamkeit und Energie
aufbrachte, sich so ausdauernd und so intensiv mit
einem ziemlich marginalen Thema zu beschäftigen.
Wenn es also otfensichtiich einen Zusammenhang
mit den psychischen Friktionen des sozialen Ost-
West-Gefäiles gibt, so darf man sich doch nicht zu
dern Fehlschluß verleiten lassen, als sei die
Asylkrise nur eine Folge des nationalen Eini-
gungsprozesses gewesen. Es kommt darauf an, vor
diesem l-iintergrund, der sicherlich dramatisch und
allpräsent war und noch ist, die Spezifität eines an-
deren Prozesses herauszuarbeiten, der seinen ei-
genen Gesetzen folgte.

lch beginne mit der Diskussion der Frage, wieso
es überhaupt notwendig und legitim ist, einen so
drastischen Begriff wie den der „Krise“ für unser
Thema einzuführen. Während viele Teilnehmer am
Asyldiskurs, vor allem soweit sie erklärte Gegner
einer Verfassungsänderung waren, die Dramatik
der asylpoiitischen Ereignisse herunterzuspielen
tlrachteten, nicht zuletzt um der Hysterisierung der
Offentlichkeit entgegenzuwirken, bin ich dezidiert
der Meinung, daß es wirklich eine „Asylkrise“ gab.
Sie bestand freilich in etwas anderem als dem, was
die wachsende Zahl der Befürworter der Grundge-
setzänderung zu suggerieren verstand: nicht im un-
übersehbaren Anschwellen der Asylbewerberzahlen
als solchem, auch nicht in der proportional ge-
steigerten Beiastung der Aufnahmeorgane wie der
Gerichte, schließiich auch nicht in der in den Vor-
dergrund g__espielten finanziellen oder soziaibüro-
kratischen Uberlastung der Länder und Kommunen
- dies alles waren und sind quantitative Probleme,
die ebenfalls quantitativ, also durch Aufstockung
der finanziellen und administrativen Fiessourcen
aufgefangen hätten werden können. Die Krise
zeigte sich vielmehr als dramatische Veränderung
der kollektiven Wahrnehmungs- und Deutungsmu-
ster für all diese Dinge, als Veränderung der politi-
schen Kultur.

Doch zunächst ein Fiückbiick im Zeitraffer: lm
Bundestagswahlkampf des Herbstes 1990, der um
das Für und Wider der raschen ökonomischen und
administrativen Einigung geht, spielt das Asylthema
zunächst noch eine untergeordnete Bolle. Schon
aus der Zeit vorher aber ragt als Drohung herüber,
was die Aktvitätswellen der Asylpolitik stets
angeschoben hat: die Asylbewerberzahlen hatten
1988 die magische Grenze von 100.000 wieder
überschritten, 1991 stiegen sie auf über 250.000
an. So geht aus dem medienpolitischen Sommer-
loch (noch nie eine gute Adresse) eine Band-
wurmdebatte hervor, der die Annahme eines „mas-
senhaften Asylmißbrauchs“ zugrundeliegt und die
sich rasch am Artikel 16 selbst festbeißt. Voran-
getrieben wird die Dramatisierung der Asylfrage vor
allem von den Landespolitikern aller Parteien, so-
weit sie an der Flegierung sind: der bayrische in-
nenminister Stoiber erklärt, das Asylrecht müsse
auf „eine Art Gnadenrecht“ zurückgenommen wer-
den, und der Bremer Bürgermeister Wedemeyer
wird gleich tätlich und treibt die rechtmäßig zuge-
wiesenen Flüchtlinge aus „seiner“ Stadt. Und auch
die Medien tun ein übriges: sie skandalisieren das
Thema und überschwemmen das ganze Land mit
Aiarmberichten und einschlägigen Taikshows.

im Herbst 1991 findet das erste Bonner Allpar-
teiengespräch statt, aber es kommt zunächst nur
zur „kieinen Koalition“, nämlich zu einem Asylkom-
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promiß unterhalb der Verfassurıgsebene: die SPD
ist noch nicht so weit. im Frühjahr 1992 dann große
und kontroversieile Bundestagsdebatten, aus denen
wieder einmal eine rasch zusammengeschusterte
Novelle zur Beschleunigung des Asyiverfahrens
hervorgeht, die siebte oder achte irn letzten
Jahrzehnt; sie tritt im Sommer 1992 in Kraft, wird
aber von niemandem mehr ernst genommen, ge-
schweige denn, daß ihre Wirkung abgewariet
würde. Während der Asylbewerberzustrom noch
einmal sprunghaft ansteigt - vor allem die Jugos-
iawienflüchtlinge machen sich in der Jahresbiianz
von über 400.000 Anträgen bemerkbar -, fällt die
Erstanerkennungsquote immer weiter und erreicht
den absoluten Tiefstand von unter fünf Prozent. Es
ist diese immer weiter geöffnete Schere, die skan-
dalisierbar ist. Noch im Spätsommer dann der Ca-
nossa-Gang der SPD: ihre Petersberger Be-
schlüsse signalisieren die Bereitschaft zum „großen
Asyikompromiß“, der nun gegen erhebliche Wider-
stände von Teilen der Parteibasis auch durchge-
setzt wird. „Eine Kapituiation, kein Kompromiß“,
kommentiert Boberl Leicht in der „Zeit“, zum Jah-
reswechsel erklärt Günter Grass seinen Partei-
austritt.

Was nun folgt, ist nur mehr Nachspiel: der lapt-
dare Bekenntnissatz des Grundgesetzes Art.
16.2.2.: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“
wird ersetzt durch umständliche und einschrän-
kende Formulierungen. Zwar bleiben das indivi-
duairecht auf Asyl und die Flechtswegegarantie in
reduzierter Form erhalten, doch wichtiger ist die
Einführung der Kategorien des „verfolgungsfreien
Landes“ und des „sicheren Drittstaates“. Mit ihrer
Hilfe kann der „massenhafte Asylmißbrauch“ von
vorne herein unterbunden werden: die Berufıng auf
das Asylrecht kann abgefangen werden, bevor das
Asylveriahren in Gang gesetzt und damit cas vor-
läufige Bleiberecht erzwungen ist. Dadurch hat sich
das asyitypische Beweisverfahren: „in duoio pro
rec“ in gewisser Weise umgekehrt: nicht mehr der
Staat muß die Verfotgungsbehauptung des Flücht-
lings entkräften, dieser muß sich vielmehr in vielen
Fällen gegen die Annahme durchsetzen, daß er
entweder im Herkunftsland gar nicht verfolgt oder
daß er in einem Transitland bereits gesichert war.
Schon bevor der neue Verfassungsariikel am 1. Juli
1993 in Kraft tritt, werden fieberhafte Fiückfüh-
rungsverhandlungen geführt, mit Polen als dem
wichtigsten Transitland und mit Bumänien als ei-
nem wichtigen l-lerkunftsiand. Und das politische
Kalkül scheint aufzugehen: der innenminister regi-
striert ab Sommer 1993 eine Senkung der Asylbe-
werberzahlen.

Soviel der Daten, deren Abtolge man doch auch
nach dem Schema eines normalen parlamentari-
schen Entscheidungsprozesses konstruieren kön-
nte. Worin soll also die „Krise der politischen Kultur“
bestanden haben, von der ich weiter oben ge-
sprochen habe? Um diese Frage zu beantworten,
wird man sich zunächst auf die Transformation der

politischen Öffentlichkeit konzentrieren müssen,
darauf, daß der Umgang mit dem Asylthema in so
etwas wie ihre iortschreitende Paralyse mündete.
An diesem Prozeß wirkten viele Agenten mit: nicht
nur die Sprecher der konservativen Parteien im Be-
gierungsbündnis, die den Asyldiskurs in Flichtung
auf Uberflutungsphantasien und Uberfremdungs-
ängste zu lenken verstanden; nicht nur die SPD-
Opposition, die teils auf die „tílroße Koalition“
schielte und dabei ihre parlamentarische F-tolle ver-
gaß, teils sich tatsächlich dem Druck ihrer Landes-
und Kommunalpolitiker nicht mehr entziehen konn-
te; sondern auch - und nicht zuletzt - die Print- und
Bildmedien, die, wie an der Berichterstattung auch
kritischer Blätter wie des „Spiegel“ abzuiesen, mit
Horrorszenarios über die hereinbrechende „Asylan-
tenfiut“ Schlagzeilen zu machen verstanden. Es
mag übertrieben sein, von der Durchsetzung eines
regelrechten „rassistischen Medienkurses“ zu spre-
chen, doch steht außer Zweifel, daß das schon
länger grassierende Schimpfwort des „Asylanten“
rasch zum nervösen Zentrum einer rein pejorativen
Behandlung des Themas wurde. Es verbreitete sich
ein tendenziöses ivleinungskiirna, in dem sachliche
Differenzierungen und ruhige Uberlegungen immer
schwieriger anzubringen waren.

Der eigentliche argumentative Kollaps aber trat
erst an einem fortgeschrittenen Punkt des Asyldis-
kurses und in einem bestimmten Zusammenhang
ein. Sie müssen genauer bezeichnet werden, weil
hier die produktive, die synthetische Leistung des
Asylsyndroms greifbar wird: Bechtsradikale Parolen
waren am Bande des westdeutschen Meinungs-
spektrums schon vereinzelt aufgetaucht, als der
l-listorikerstreit über die Bühne ging, und seit 1989
erhielten rechtsradikale Organisationen irischet
Aufwind aus dem vielfältigen Gefühlsstrudel der
nationalen Vereinigung, aber es war offensichtiict
erst die Dramatisierung der Asylfage, die einen kol-
lektiven und hinreichend präsenterı Gegner er-
zeugte; erst jetzt trat jener öffentliche „Feind“ atf
die Bühne, der - nicht erst seit Carl Schmitts be-
rüchtigtem „Begriff des Poiitiscren“ -~ der Steige-
rung des Nationalismus wie ein böser Schatten
nachzufolgen scheint. Jedenfalls mehrten sich seit
dem Sommer 1991 die tätiichen und zudem geziel-
ten Angriffe aul Asyibewerberunterkünfte in einem
Maße, das es erlaubt, vom Beginn einer regelrech-
ten Serie von politischem Terror zu sprechen. Die
blutige Spur rechtsradikaler Gewalttaten zieht sich
von Hoyerswerda über Flostock, Hünxe und Mölln;
sie blieb zwar nicht auf Asylbewerber und Flücht-
linge beschränkt, sondern bedrohte und erfaßte
bald die viel größere Gruppe der Ausländerbevöh
kerung und andere outcasts insgesamt. Doch
spricht sowohl die Kriminalstatistik als auch die
Rhetorik der „Ausländer-raus“-Forderungen dafür,
daß die Asylbewerber das bevorzugte Angriflsziel
waren und sind, nicht zuletzt weil sie, mehr als an-
dere Ausiändergruppen, durch die Ghettoisierung
lokal greifbar, sozial diskriminiett und politisch slig-
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matisiert, jedenfalls multi-symbolisch unterscheid-
bar waren.

Man muß sich diese Bedingungen vergegen-
wärtigen, die das Ergebnis vorausliegender Asyl-
politik waren und die durch die Verfahrensnovelle
von 1992 noch einmal bestärkt worden ist (sie sieht
u. a. die Schaffung noch größerer Sammellager
vor), um die prekäre Ausgangslage zu verstehen.
Und man wird die erstaunliche Dynamik der Ent-
wicklung nur begreifen, wenn man davon ausgeht,
daß es etwas gab wie das vielleicht ungewollte,
aber doch effektive Zusammenwirken ven rechts-
radikaler Gewaltserie, öffentlicher Meinungsbildung
und den zögerlichen Reaktionen der Staatsorgane.
Selbst wenn es nur ein zufälliges zeitliches Zu-
sammentreffen gewesen wäre, daß die Demontage
des Asylrechts in eben jenem „deutschen Herbst“
1992 vorangetrieben wurde, in dem die rechtsradi-
kale Gewalt Straßen beherrschte; und daß die op-
positionelle SPD genau letzt, da das Fanal von Ro-
stock auf den Gemütern lastete, auf die Regie-
rungslinie meinte einschwenken zu müssen -- dies
konnte in der Tat nur mehr als die Reaktion der
Maus vor der Schlange verstanden werden.

Diese Koinzidenz der Ereignisse wirkte -- bewußt
oder unbewußt, direkt oder indirekt -- als Ermuti-
gung für die rechtsradikale Gewaltkultur, aber
ebenso als Unterstützung eines populistischen
Common sense, der das Hauptproblem nicht mehr
in der politischen Kriminalität einer kleinen Rand-
gruppe, sondern in der vorgelagerten Bedrohung
durch eine optisch vergrößerte Flüchtlingspopula-
tion lokalisierte. Signifikant ist dafür vor allem, in
welcher Weise die Tatserie der Fremdenfeindlich-
keit in den auf die Venassungsänderung abzielen-
den Asyldiskurs eingebaut wurde.

Die Richtung war vorher schon angedeutet: So
begründete der bayrische Innenminister Stoiber im
Sommer 1991 den zitierten asylpolitischen Vor-
stoß ganz explizit damit, daß die bereits erkenn-
bare Gewalteskalatlon gegen Ausländer in einen
Ursachenzusammenhang mit dem „Asylmiß-
brauch“ zu bringen sei; man werde dieser Gewalt
nur Herr werden, wenn es gelinge, den Asylbe-
werberzustrom einzudärnrnen, und dies wiederum
sei nur möglich, wenn das Asylrecht wieder in ein
staatlich verfügbares „Gnadenrecht“ zurückge-
nommen werde.

Diese Argumentation, die in der Folgezeit in
schier unendlichen Variationen wiederholt wurde,
war so suggestiv, weil sie Diagnose und Therapie
in einem zu sein versprach. Auch wenn es an ver-
balen Distanzierungen gegenüber Ausländer-
feindlichkeit und politischer Kriminalität von keiner
Seite fehlte -- was in der Offentlichkeit haften
blieb, war die Suggestion, daß Eindämmung des
„Asylmißbrauchs“ und Bekämpfung des Rechts-
radikalismus nur zwei Seiten ein- und desselben
Problems seien, für dessen Lösung der Schlüssel
in der Anderung des Asylartikels liege.

Welche „Niederlagen des Denkens“ (Alain Fin-

kielkraut) möglich sind, wenn in der Öffentlichkeit
derartige Ursachenreihen als „Analyse“ propagiert
werden und schließlich zur alternativlosen Hand-
lungsgrundlage gerinnen, hat nichts deutlicher ge-
macht als die verantwortungslose Rede vom
„Staatsnotstand“, mit der Anfang Dezember 1992
der Kanzler der ohnehin längst willigen Opposition
für den Fall drohte, daß der „Asylkompromiß“ nicht
zustandekäme.

Dies war in der Tat der populistische Siedepunkt
einer „Asylhysterie“, die sich staatsmännisch gab
und auf diese Weise den eigentlichen politischen
Skandal zum Verschwinden brachte. Gemeint war
mit dieser Formel nämlich nicht etwa die
aufreizende Untätigkeit von Behörden und Parla-
ment in zugespitzten Konflikten wie denen von Ro-
stock, auch nicht die lnkompetenz der Polizei, dem
nächsten, dem allnächtlichen Brandanschlag auf
ein Asylbewerberheim irgendwo im Lande zu weh-
ren, sondern gemeint war die fortgesetzte Unfä-
higkeit des Staates, den Asylbewerberzustrom, vor
allem die illegalen Grenzübertritte im Osten zu
stoppen. ln dieser Situation auch noch, wie es der
Innenminister tat, ein ominöses „Asylsicherungs-
gesetz“ anzukündigen, womit die elektronische
Sicherung der Ostgrenze gemeint war - statt den
innenpolitischen Kampf gegen den Terrorismus
aufzunehmen und die prophylaktischen Kompe-
tenzen der Ordnungskräfte zu stärken -- dies war
nicht mehr der „Notstand im Vertassungsbewußt-
sein“ (Hauke Brunkhorst), sondern ein Zurück-
weichen des Rechtsstaates, das den Kern der
„Asylkrise“ ausmachte.

Die Ausruiung des „Staatsnotstandes“, so tak-
tisch sie auch gemeint war, war also keineswegs
nur ein lapsus linguae, auch sollte man sich nicht
bei der nachgeschobenen Entschuldigung beruhi-
gen, daß das Grundgesetz einen solchen Terminus
gar nicht kennt. Der Begriff plauderte mehr aus, als
es seine symbolische Verwendung wahrhaben
wollte. Was -- das haben in fatalster Konsequenz
die jugendlichen Täter von Rostock, Hünxe und
Mölln (und wie die folgenden Tatorte alle heißen)
deutlich gemacht. Nicht als hätten sie auch nur ei-
nen Funken von politischem Realitätssinn im Kopf
gehabt, so hatten sie doch lnstinkt genug, um alle
bisherige Asyl- und Ausländerpolitik als Nicht-Poli-
tik, als „Feigheit vor dem Feind“ zu entlarven und
damit das Recht für sich zu reklamieren, das l-left
des Handelns selbst in die Hand zu nehmen. Hinter
den verschiedenen Variationen des Schlachtrufes:
„Ausländer rausl“ stand immer ein und derselbe
Klartext, nämlich: „Die Politiker reden nur, daher
müssen wir handelnl“ So stellte es sich offensicht-
lich im Bewußtsein der Gewalttäter und ihrer orga-
nisierenden Hintermänner dar, ein ähnlicher Kurz-
schluß bezeichnet aber auch den Punkt, an dem
diese der Zustimmung weiter Bevökerungsteile, des
„gesunden Volksernpfindens“ sicher sein konnten,
das von sich aus zur Gewaltpraxis wahrscheinlich
nicht übergegangen wäre.
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Und so kam es zu dem unheimlichen Schauspiel,
das man paradox nennen könnte, wenn es nicht so
widerlich, für etliche Opfer sogar tödlich gewesen
wäre: daß politische Nihilisten Staat spielten, wäh-
rend die legitimierten und hochgerüsteten Gewalt-
organe ungläubig zusahen. Dies mag nur ein kurzer
Augenblick gewesen sein, ein Zögern der Ver-
folgungsbehörden angesichts einer Gewaltwelle,
die in der Tat eine unerhörte Dynamik an den Tag
legte. Dennoch wird vermutlich genau hier der
kleine, aber entscheidende Beitrag greifbar, den die
Paralyse der Offentlichkeit in Sachen Asyl für das
Umschlagen einzelner Anschläge ins „Serielle“
(Sartre) leistete - mit dem Ergebnis jener halb
spontanen Ausbreitung und halb organisierten Ver-
dichtung landesweiter Vertoigungswellen, die zu-
sammen das untrügliche Kennzeichen echter
„Pogrome“ sind. Was hier aufblitzt, mag ein unbe-
wußter, jedenfalls wenig thematisierter Zusam-
menhang sein, der aber zwingend zum Bild einer
Krise gehört, die vom gestörten Kollektivbewußtsein
auf die Stabilität der institutionellen Ordnung
übergreift. ich meine damit die wie immer fiktive
Usurpation staatlicher Souveränität, auf der die
Seibstlegitimation des politischen Terrors ebenso
wie ihre Fremdlegitimation durch ein dumpies
Volksempfinden beruhte. Aber selbst wenn der Mo-
tivation der fremdenfeindlichen Gewalttäter nichts
weiter zugrundegelegen wäre als der Rausch der
„direkten Aktion“ -- sie wäre aut perverse und doch
objektive Weise die (richtige) Schlußfolgerung aus
einer (falschen) regierungsamtlichen Problemana-
lyse, die in der Beschwörung des „Staats-
notstandes“ angesichts der „Asylantenflut“ termi-
nierte.

Diese Problemanalyse war moralisch so schänd-
lich wie sie sachlich kurzschlüssig war: Eine psy-
chologische Deutung wird an ihr zunächst den ar-
chaischen Proiektionsmechanismus bemerken, der
auf die Vertauschung von Tätern und Opfern hin-
ausläutt - wenn die Asylbewerber als diezentralen
und realen Subjekte nicht nur der Uberfrem-
dungsängste, sondern auch der verständlichen Ent-
fesselung einer neuen Fremdenfeindlichkeit fungier-
ten, war es dann nicht eine Art zwar grausamer,
aber doch auch ausgleichender Gerechtigkeit, wenn
sie die Wut auf sich zogen und bevorzugt zu
Objekten der Verfolgung wurden? Was das tat-
sächliche Verhältnis von Asylproblematik und
Rechtsradikalismus betrifft, so verwechselte diese
Sichtweise offensichtlich Jrsache und Anlaß, causa
und casus, um eine seit Tukydides* Zeiten geltende
Unterscheidung seriöser Politikanalyse zu zitieren:
sicherlich war der steigende Asylbewerberandrang
auch ein reelles Problem für die staatlichen Organe,
aber eben nicht ein unlösoares und schon gar nicht
der monolithische Ursachenblock, der mehr zu
bewegen war, wenn das staatliche Gewaltrnonopol
gleichsam vergesellschaftet wurde. Was in solchen
Uberlegungen aufscheint und in den dazugehörigen
analytischen Unterscheidungen weiter geklärt wer-

den müßte, ist die fundamentale Frage, was es mit
der staatlichen Souveränität in der heutigen Demo-
kratie auf sich hat.

Wie immer man das Verhältnis von Staat und
Nation historisch konstruieren mag - offensichtlich
handelt es sich dabei um ein notorisches Problem
der nationalstaatlichen Organisationsform als sol-
cher, das daher auch in der Gegenwart nicht gelöst
ist, sondern nur in einer neuen Erscheinungsvari-
ante auftritt. Von der unglücklich geeinten deut-
schen Nation, der „neuen“ Bundesrepublik jeden-
falls gewinnt man den schwer zurückzuweisenden
Eindruck, als ob die Asylkrise gerade anläßlich ihrer
anscheinenden oder auch nur scheinbaren Lösung
in ein gesteigertes Paradox geführt hat. Dieses
Paradox besteht vor allem in der irritierenden
Gleichzeitigkeit zweier durchaus widersprüchlicher
Erfahrungen: einerseits der Blamage und anderer-
seits der kompensatorischen Uberanstrengung der
staatlichen Souveränität. Bedrohlich am Verlauf der
„Asylkrise“ ist vielleicht weniger die Beschneidung
eines Grundrechtsartikels, der im internationalen
Vergleich tatsächlich durch seine ultraliberale Fas-
sung hervorstach. Was vielmehr Anlaß auch für zu-
künftige Sorgen gibt, ist die Tatsache, daß der for-
cierte Souveränitätsbeweis sich zum Zeitpunkt einer
großen nationalen Verunsicherung zu erweisen
hatte, noch dazu auf einem Politikfeld, das offen-
sichtlich mehr durch internationale Vernetzung und
eine schwer steuerbare Dynamik gekennzeichnet
ist als jedes andere, das also dem nationaistaatli-
chen Handeln weniger zur Disposition steht als je-
mals zuvor.

Für die neu-alte Konstellation des Nationalstaa-
tes, für die Hans Magnus Enzensberger das Stich-
wort von der „Großen Wanderung“ gegeben hat,
gibt es vielleicht keinen zuverlässigeren Indikator
als die beinahe zwanghafte Wiederkehr eines ma-
nichäistischen Topos der politischen ldeenge-
schichte, der nicht zufällig das vorläufig letzte Wort
im Asyldiskurs blieb. Gemeint ist die Kontroverse
zwischen Jürgen Habermas und Freimut Duve in
der „Zeit“, die aut dem Höhepunkt der Asylkrise
ausgetragen wurde und deren Zungenschlag die
Geistesverfassung der bundesrepublikanischen ln-
telligentsia auf dem Höhepunkt der Asyldiskussion
charakterisierte. lm Vergleich mit der „politischen
Klasse“ war die sonst keineswegs öffentlich-
keitsprüde „intellektuelle Klasse“, um das neudeut-
sche Schimpfwort einmal umzudrehen, auffällig
schweigsam geblieben, zum Asylthema war ihr
wenig eingefallen. Erst als die Situation sich zu-
spitzte und der „Asylkompromiß“ schon unab-
wendbar war, kam es wieder einmal dem Altmeister
der publizistischen Intervention zu, die Schwei-
gemauer zu durchbrechen. Habermas hatte, mit der
ihm eigentümlichen Souveränität und Schärfe, die
Veriassungsdebatte als ein populistisches Ablen-
kungsmanöver gebrandmarkt und dafür zwei reali-
stische Argumente vorgebracht: einmal, daß eine
genauere Aufschlüsselung der Statistik das Bild
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entdramatisiere, zum anderen, daß man doch die
einfachgesetzlichen und verwaltungsreformerischen
Möglichkeiten ausschöpfen solle, bevor man an das
anspruchsvollere Geschäft einer Verfas-
sungsänderung gehe.

Nicht dies jedoch, sondern der beschwörende
Rekurs auf einen normativ hochgehängten Begriff
des „Verfassungspatriotismus“ war der Hauptstreich
dieser lntervention. Habermas konstatierte einen
einschneidenden Bruch mit der republikanischen
Kultur:

„Hinter dem Rauchschleier dieser verlogenen Asyl-
debatte hat sich die alte Bundesrepublik mental und
tiefgreifend und schneller verändert als in den voran-
gegangenen eineinhalb Jahrzehnten.“

Interessant an Duves Erwiderung war nun nicht so
sehr die Wiederholung einiger Selbstverständlich-
keiten: vom asylpolitischen Handlungsbedarf über
den Zusammenhang zwischen Asylhysterie und
fehlender Einwanderungspolitik bis zu den Grenzen
der nationalstaatiichen Flegelungsmöglichkeiten für
international verursachte Flucht- und Migrations-
bewegungen; bemerkenswerter war, wie sich da
jemand trotz dieser anerkannten Gemeinsamkeiten
in eine abstrakte Alternative, in die zwischen bloßer
fr/loral und Realpolitik, zwischen folgenloser Theorie
und politischer Praxis drängen ließ. Der Schriftstel-
ler unter den Parlamentariern warf einer verfas-
sungskonservativen Position vor, eine feige
„Fluchtb'ewegung“ nach hinten anzutreten, und un-
terwarf sich damit genau jenem übersteigetten und
kopfscheuen l-landlungsdruck, den die Rede vom
„Staatsnotstand“ hatte herbeiführen wollen.

Die abstrakte Gegenüoerstellung von Moral und
Realpolitik ist wahrscheinlich, wo immer sie auftritt,
selber mehr das Symptom einer Krise als ein Beitrag
zu ihrer Lösung. Mit Sicherheit aber gilt dies unter
den Bedingungen einer demokratischen politisclen
Kultur, die ihre republikanischen Grundnormen, also
den Kern ihrer Zivilmoral entweder als realistischen
Bestandteil der Staatsverfassung behaupten muß -
oder aber eben keine demokratische Kultur mehr ist!
Dies bedeutet nicht, daß es Veränderungen und
Korrekturen an diesem lvloralkern der demokrati-
schen Politik nicht geben darf. Sich zu größeren
Eingriffen in die Verfassungsgrundrechte ledoch
ausgerechnet in der zugespitzten Situation einer
tatsächlichen oder vermeintlichen Krise drängen zu

lassen, noch dazu wenn zweifelhaft ist, ob die Ver-
fassungsänderung überhaupt das richtige, d. h. ef-
fektive lvlittel zur Problemlösung ist - dies verrät
wenig Gespür für die eigentümliche Labilität der po-
litischen Kultur in einem Lande, das über so wenig
gefestigte demokratische Traditionen verfügt wie
Deutschland. Man kann diesen Gedanken aber auch
umdrehen und als lndikator für das Verhältnis
zwischen Geist und Macht in der deutschen Ge-
genwartskultur verwenden, das nach wie vor eini-
germaßen gestört scheint.

Dazu eine letzte Uberlegung: Was Duve in sei-
ner Erwiderung auf Habermas richtig bemerkte, war
der ungewöhnlich hohe Moralaufwand, der in der
Asyldebatte von allen Seiten, vor allem aber von der
Linksintelligenz ins Feld geführt wurde. Es gab und
gibt in der Tat die Tendenz, dem Asylartikel des
Grundgesetzes all das an schlechtem Gewissen
aufzubürden, was an Vergangenheitsbewältigung in
der Geschichte der Bundesrepublik scheinbar oder
tatsächlich versäumt worden ist. Das Asylproblem
wurde zum Anlaß nicht nur für einen notwendigen
Sachdiskurs, in dem moralische Fragen auch eine
Rolle spelten, sondern es führte zu einer Art
„l-lypermoralisierung“ der politischen Wahrnehmung
insgesamt, die sich, dem bekannten lvlarxschen
Dikturn zıfolge, vor dem wirklichen interesse nur
btamierer kann. Am problematischsten daran aber
finde ich einen anderen, wenig bemerkten
Seiteneffekt, den man als die Rückkehr zur
„deutschen Nabelschau“ bezeichnen könnte. Was
die Hypermoralisierung des linken Asyldiskurses
nämlich vor allem auch bewirkte, war die einseitige
Rückbindung dieser politischen Wahrnehmung an
die bundesrepublikanischen Traumata, und d. h. an
den negativen Horizont einer nationalen Ge-
schichte. Ein Weltprobiem, wie es die aktuellen
Flucht- und Migrationsbewegungen offensichtlich
sind, kann auf diese Weise nicht verstanden, ge-
schweige denn gelöst werden.

Wenn das „hlenschenrecht auf Asyl“, wie es
heute an der Tagesordnung wäre, sich durch die
Mobilisierung einer noch so „singulären“ National-
moral nicht verteidigen läßt, wie soll es dann inter-
national begründet und institutionell erzwungen
werden? Für diese Gretchenfrage aller zukünftigen
Flüchtlingspolitik läßt sich aus der Kritik der deut-
schen Asylpolitik wenig lernen!

za“
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KLAUS NAUMANN

„ANGESlCHTS UNSERES JAHRHUNDERTS“
1995/1945 -- Ein Projekt des Hamburger Instituts für Sozialforschung

1.

„Das Jahr 1995 wurde gewählt“, heißt es in einem
programmatischen Beitrag zum Projekt 1995/1945,
„weil es ein Doppeldatum darstellt: fünf Jahre vor
Ende des Jahrhunderts, ein halbes Jahrhundert
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.“ (Bulletin
1995, Nr. 1)

Eine Ausrichtung an der Magie der „runden
Zahlen“ wäre platt und banal, und sie bliebe Teil
des Problems, das profiliert werden soll, wenn sie
nicht eine Pointe besäße. Diese möchte ich skiz-
zieren, um einen Einblick in die idee und -- anschlie-
ßend -- in die Struktur dieses Projektes zu
gewähren.

Am Beginn steht eine auffällige Diskrepanz und
ein Erstaunen. ich möchte dies so umreißen: Wir
stehen am Ende des 20. Jahrhunderts. Dieses
Jahrhundert liegt, ich entschuldige den Vorgriff auf
die noch verbleibenden Jahre, in gleichsam kom-
pakter Geschlossenheit vor uns. An seinem Anfang
stand die Selbstzerstörung der politischen Ordnung
des europäischen 19. Jahrhunderts in einem ersten
Weltkrieg; an seinem Ende sehen wir den Zerfall
jener politischen Weltordnung, die sich im Gefolge
des Zweiten Weltkrieges herausgebildet hatte (vgl.
Reemtsma, HIS-Jahresbericht 1992).

Die eigentümliche Massivität, mit der sich das
20. Jahrhundert darbietet, kontrastiert jedoch au-
genfällig mit den Rätseln, den Unsicherheiten, ia
Beliebigkeiten, die sich in allen Versuchen mitteilen,
es „auf den Begriff“ zu bringen. An Stichworten wie
Fortschritt und Gewalt, oder Beschleunigung, Tur-
bulenzen, soziale Experimente, Bewegungen, Bil-
derflut usw. fehlt es nicht; ein „Lesebuch“ der
Be-ck'schen Reihe (Band 1000) gibt bereits Aus-
kunft über die Additionen, Bindestrichsynthesen und
Textsammlungen, die unvermeidlich bis zur Jahr-
tausendwende Konjunktur haben werden.

Eine „Botschaft“ daraus abzuleiten, ist schwierig.
Man wird sie weniger in den expliziten Befunden als
in den impliziten Irritationen zu suchen haben. Sie
könnte in urngangssprachlicher Verkürzung etwa so
lauten: Wir sind mit dem Schrecken davon-
gekommen. Ob das Dauer hat, ist dann freilich so
ungewiß wie die Verursachungen, Bedingungen
und Umstände der schreckenauslösenden Ereig-
nisse des zurückliegenden Jahrhunderts.

Schockerfahrungen, genauer: eine Summe
schockierender, weil unerwarteter und unerhörter
Ereignisse und Erlebnisse, so kann man mit Walter
Benjamin präzisieren, prägen das Jahrhundert. -
Das Resultat dieser Häufung ist die zutageliegende
Verwirrung, was denn nun von diesem Jahrhundert
zu halten sei; ihr zugrunde liegt jedenfalls ein Ver-

lust an Erfahrung. - Damit nähern wir uns nun der
Pointe des Projekts, denn die Schockwirkung, die
bereits der Erste Weltkrieg ausiöste, wurde in ei-
gentümlicher Weise fortgesetzt, überboten, gleich-
sam ausgereizt durch die Erfahrung jener Ereig-
nisse extremer Destruktivität, die mit den Kürzeln
„Auschwitz“, „Gulag“ und „Hiroshima“ umschrieben
sind.

Diese drei Ereignisse zusammenzudenken in ei-
ner - historisch ja durchaus realen - Konfiguration,
einer spezifischen Konstellation des Schreckens,
das könnte die Aufmerksamkeit auf den in der Tat
(ver-)störenden Umstand lenken, daß diese Ereig-
nisse, jedes auf seine besondere Weise, dazu bei-
getragen haben, gewohnte Wahrnehmungsmuster,
grundlegende neuzeitliche („moderne“) Deutungs-
gewißheiten, zivilisatorische Standards und politi-
sche Handlungsmöglichkeiten in Frage zu stellen.

Die Zielstellung des Projekts liegt also in einem
Vorschlag, nämlich eine bestimmte Perspektive auf
dieses Jahrhundert einzunehmen; einen Blickwinkel
zu gewinnen; eine Haltung zu erproben, die dem
Geschehenen standzuhalten vermag. Es liegt in der
Absicht des Projekts, den Anstoß einer erneuten,
gleichsam nachholenden Konfrontation zurückzu-
lenken auf die theoretischen Deutungsanstrengun-
gen, die die Schockwirkungen dieses Jahrhunderts
ausgelöst haben. Wenn wir in Projektpapieren dar-
über hinaus von „zivilisatorischen lvlinimalstan-
dards“ sprechen, ist damit kein „Zurück“ zur Ein-
deutigkeit der klassischen lvloderne intendiert, son-
dern Verständigungsversuche sind angesprochen,
die sich darum sorgen, wie Veriäßlichkeiten
(Normen, Institutionen, Rituale ...) in einer Welt des
„Danach“ aussehen könnten.

„Das 20. Jahrhundert hat uns gezeigt“, heißt es
im Vorstellungspapier des Projekts,

„daß die menschlichen Destruktionshandturıgen
(jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen) be-
sondere Bedingungen künftigen Handelns schaffen
sowie besondere Verständnisbarrieren aufrichten.
Der Flückblick auf das Zwanzigste Jahrhundert soll
dazu beitragen, aufzuklären, mit welchem Erbe be-
lastet wir in das Einundzwanzigste gehen.“

(Bulletin t995, Nr.1, S. 54)
Ich fasse zusammen: Die Steigerung vom Traditi-
ons- zum Ziviiisationsbruch setzt ein neues, ande-
res Verhältnis zur Vergangenheit. Wo die Kontinui-
tät durchbrochen ist, wird Vergangenheit zum Zitat;
an die Stelle der Tradition tritt der Jahrestag, er-
satzweise die Beschwörung von Orten oder Zeit-
zeugen. Ereignisse werden aufrufbar, Deutungsan-
gebote abrufbar. - Dem Dilemma der Beliebigkeit
entgehen kann nur ein Rückblick auf das Jahrhun-
dert, der dessen Signatur trifft. Signifikant aber ist
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gerade die Erschütterung des Perzeptionsrahmens.
Dies aber, so die These des Projekts, hat mit den
Destruktionsertahrungen dieses Jahrhunderts zu
tun. Der Rückblick aut 1945, der die Konstellation
dieses Jahres unter dem Gesichtspunkt extremer
Destruktivität rekonstruiert, wird selbst wieder zum
Anstoß, über eine Jahrhunderterfahrung nachzu-
denken, zu der wir uns in denkbar verschiedener
Weise verhalten können - doch gewiß nicht allein
historisch.

Etwas emphatischer formuliert:
„Das Schlaglicht der Katastrophe mag uns heute
noch so blenden, daß wir die Konturen der Ereig-
nisse rıur mit Mühe sehen und nachziehen können;
es ist jedenfalls das einzige Licht, das wir haben
vielleicht würde es um dieses Ereignis weniger dra-
matisch besteilt sein, wenn es mit dieser einen Ka-
tastrophe seín Bewenden gehabt hätte. Aber die
Ruhe der Trauer, die nach großen Katastrophen sich
über eine Unglücksstätte senkt, ist bis heute ausge-
blieben. Die erste Explosion war wie der Starter einer
Kettenreaktion, die bis heute nicht zum Halten ge-
bracht werden konnte.“ (Hannah Arendt, Ursprünge
und Elemente totaler Herrschaft)

Wenn also das „Schlaglicht der Katastrophe“ nach
wie vor das einzige ist, das wir haben, so können
wir gar nicht anders, als in diesem Licht das Jahr-
hundert zu betrachten. Das Projekt 1995 formuliert
dies als Angebot. -- Dies ist die eigentliche Pointe
eines aufgeklärten Umgangs mit den „runden Zah-
len“.

2.

Walter Kempowski hat sein jüngstes, vierbändiges
Werk „Echolot“ genannt. Sein Vertahren, in dem
gedrängten Zeitraum von nur zwei Monaten (des
Jahres 1948) die unterschiedlichsten Zeugnisse zur
Sprache kommen zu lassen, also die Gleichzeitig-
keit des Ungleichzeitigen einzulangen, ähnelt unse-
rem Vorhaben. - Freilich mit Einschränkungen. Wir
haben das Echolot des Projekts mit dem spezifi-
schen Sensor ausgestattet, die Erschütterungen ex-
tremer Destruktivität autzuzeichnen. Ich möchte
nun verschiedene Vorhaben des Projekts an diesen
Leitgedanken illustrieren (eine vollständige Uber-
sicht findet sich in Bulletin 1995, Nr.7).

Dabei soil nicht der Eindruck erweckt werden,
die Einzelvorhaben folgten einer bis ins Letzte ab-
gestimmten Systematik. Viel eher handelt es sich
um ein Ensemble unterschiedlicher Zugänge zu den
dargelegten Prämissen des Projekts.

„CiUEFiSlCHT“ - DIE AUSSTELLUNG
„200 TAGE UND 1 JA!-IRHUNDERT“
lm Zentrum der Arbeitsvorhaben steht das Jahr
1945, in dem sich die verschiedenen Brechungen
des Jahrhunderts in einzigartiger Weise verdichten.
Diesem Jahr wird 1995 eine große Ausstellung in
Hamburg und anderen Orten -- im März/April auch
in Wien - gewidmet sein. Am Konzept dieser Aus-

stellung läßt sich die Methodik des Projekts bei-
spielhaft beschreiben.

Wie wir heute sehen können, nimmt das Jahr
1945 einen prominenten Platz in der von Hannah
Arendt beschriebenen „Kettenreaktion“ ein. Einge-
zwängt zwischen beiden großen Konilikten des
Jahrhunderts - dem Zweiten Dreißigjährigen Krieg
von 1914-1945 und der Epoche der Blockkonfron-
tation des Kalten Krieges von 1945-1989 - bietet
die Ereigniskonstellation dieses Jahres eine Zwi-
schenbilanz des Jahrhunderts. Dies ist noch zu
präzisieren. Die destruktive Steigerung der Jahr-
hunderterfahrung ist irn Jahr 1945 gleichsam aul-
gehoben in einem besonderen historischen Raum,
der bisher nicht als solcher thematisiert worden ist:
- dem Zeitabschnitt zwischen Januar und August
1945. Auf ihn konzentriert sich die Ausstellung „200
Tage und 1 Jahrhundert".

Worum geht es dabei? Am Anfang steht die mit
der Befreiung von Auschwitz unübersehbar gewor-
dene Kontrontation mit neuartigen ivlassenverbre-
chen, einer kollektiven Anstrengung von höchster
Destruktivítät. Am Ende konfrontiert uns der Bom-
benabwun' auf Hiroshima mit einem neuartigen De-
struktionspotential, das für die nachfolgende Epo-
che bestimmend geworden ist. -« Dazwischen, in
den 200 Tagen vom Januar bis zum August 1945,
finden sich verschiedene Antworten (Nürnberg,
UNO), Aufbrüche (Entkolonialisierung) und Gleich-
zeitigkeiten (Guiagg Krieg gegen die Zivilbevölke-
rung), die von der historischen Konfiguration aus-
gehend verschiedene Aus- und Rückblicke auf die
Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts provozie-
ren. - Man wird dieses Vorhaben kaum als
„historische Ausstellung“ in einem konventionellen
Sinne qualifizieren können. Es geht um das Ange-
bot, eine bestimmte Sichtweise aut dieses Jahr-
hundert einzunehmen. Der Besucher wird vor ein
paar Bilder und informationen gestellt und ihm wird
gesagt: „Sieh es so ani“ Dann läßt man ihn wieder
allein.

„SCHNl'TTFLÄCHEN" - DIE AUSSTELLUNG
„WEl-IRTVIACHT UND NS-VERBRECHEN“
Ruft die erste Ausstellung in ihrem methodischen
Zugrifi den Eindruck einer „Quersicht“ auf das
Jahrhundert hervor, läßt sich an diesem zweiten
Ausstellungsvorhaben für 1995 ein anderer, aber
verwandter Ansatz aufweisen. Wieder geht es um
die Einnahme eines bestimmten, bisher vernach-
lässigten Blickwinkels.

Diese zweite Ausstellung zum Thema
„Wehrmacht und NS-Verbrechen“ (an der u. a. die
Wiener Historiker Walter Manoschek und Hans Sa-
lrian mitarbeiten), die wir im Mai/Juni 1995 im
Hamburger Institut zeigen werden, verzichtet wie
die 200 Tage-Ausstellung auf eine konventionelle,
chronologische oder didaktisch-erklärende Präsen-
tation. Stichwortgebend ist hier die Formel der
„Schnittfiächen“. Nirgendwo, so die These der Aus-
stellung, waren die Berührungen zwischen der
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deutschen Bevölkerung und den NS-Verbrechen so
eng und intensiv wie im Rahmen und im unmittel-
baren Umield der deutschen Wehrmacht. Es steht
im Einklang mit dieser These, daß kaum etwas
hartnäckiger tabuisiert ist als diese Verzahnung, de-
ren Eriahrungshintergrund die - direkte oder indi-
rekte - Teilhabe an Ereignissen extremer Destruk-
tivität im Kriegskontext bildet.

Auch diese Ausstellung wird sich nicht an Erklä-
rungen versuchen. Anhand ausgewählter Schau-
plätze (Weißrußland, Serbien) oder Kollektive (6.
Armee) sollen die vielfältigen Facetten eines kol-
lektiven Vertolgungs- und Vernichtungsgeschehens
dokumentiert werden, an denen maßgeblich „ganz
normale Männer“ (Christopher Browning) beteiligt
waren. Neben dem Blick auf diese Kriegswirklich-
keit steht die Frage nach den Kriegswirkungen, den
Bildern und Stereotypen, die dieser Krieg im kol-
lektiven Gedächtnis der Nachkriegszeit hinterlassen
hat.

„SONDfEF?UNGEN“--TAGUNGEN,
FORSCHUNGEN, PUBLlKATlONEN

Begleitet, untermauert und fortgeführt werden die in
den Ausstellungen angeschnittenen Themen und
Fragestellungen durch einen Kranz von wissen-
schaftlichen Tagungen, Forschungsvorhaben und
Publikationen: - „Sondierungen“.

Ihre Gemeinsamkeit, soweit sie sich nicht schon
thematisch erschließt, besteht in verschiedenen
Versuchen (oder in der analysierenden Beobach-
tung solcher Versuche), Zivilisation, Gesellschaft
oder Politik von den extremen Gefährdungen her zu
denken (oder diese im Lichte unmittelbar erfahrener
Katastrophen neu zu betrachten). Darüber hinaus
können die verschiedenen Vorhaben kaum auf
einen simplen Nenner gebracht werden; es geht
sowohl um die Geschichte von Wahrnehmungen
(und Nichtwahrnehmungen), um Theoriegeschichte
wie um sozialhistorische Analysen, zeitkritische
Diagnostik oder politische Intervention. Diese
verschiedenen Versuche verweisen im Hinblick auf
die Frage nach der „Signatur des Jahrhunderts“
(vgl. die Diskussion in „l\/littelweg 36“, 5 und 6/1993)
aufeinander, doch die einen dienen nicht der illu-
stration der anderen oder diese der Begründung
von jenen. -~ Dennoch lassen sich einige der Vor-
haben bündeln:

Die politikwissenschaftliche Tagung zu „To-
talitarismustheorie und lx/lodernitätskritik“ (Juli
1994; vgl. Bulletin 1995, i\lr.10) korrespondiert
mit einer Reihe von geschichtswissenschaitli-

chen Work-shops zum Thema „Nationalsoziali-
stische und stalinistische Herrschaft, Möglich-
keiten und Grenzen des Vergleichs“, die von der
Forschungsstelle Nationalsozialismus (PD Dr.
Ulrich Herben) in Verbindung mit dem
Hamburger Institut durchgeführt werden (vgl.
Bulletin 1995, Nr.9).

Konzentrische Bewegungen kann man auch
in dem Nebeneinander zweier soziologischer
bzw. sozialphiiosophischer Tagungen des Jah-
res 1994 entdecken, die sich mit „ZiviIisations-
theorien und Destruktivität“ (vgl. Bulletin 1995,
Nr.11) sowie mit „Modernität und Barbarei - So-
ziologische Zeitdiagnose am Ende des 20.
Jahrhunderts“ (Theoriesektion der DGS) aus-
eínandersetzen.

Oder nehmen Sie, um einen dritten Relie-
xionszusammenhang zu zeigen, zum einen die
historischen Studien, die von Gar Aiperovitz und
Bernd Greiner zu Hiroshima und der Auseinan-
dersetzung der sog. Roosevelt-Linken mit der
Destruktivität der 30er und 40er Jahre (vgl.
Bulletin 1995, Nr.2) angefertigt werden, und zum
anderen die Versuche eines Kreises von Völker-
und Strafrechtlern, zusammen mit lnstitutsmit-
arbeitern über die völkerstrafrechtlichen Folgen
und Aktivitäten der Nürnberger Prozesse nach-
zudenken (vgi. Bulletin 1995, Nr.8, 4, 5 und 8). -
Beide, vom Ansatzpunkt her unterschiedliche,
Arbeiten konvergieren in der Frage nach den
politischen wie rechtlichen Sicherungen zivilisa-
torischer Standards gegenüber extremer De-
struktivität (ohne daß damit altes über diese
Vorhaben im einzelnen gesagt wäre).

Soweit eine stichwortartige illustration der wissen-
schaftlichen „Sondierungen“ im Rahmen des Pro-
jekts.

3.

Die Argumentationskette schließt sich, wenn wir
das Jahr 1995 als Datum von Präsentationen und
Diskussionen in den Blick nehmen. Wir wollen die-
ses Jahr, den Rückblick aut 1945, den Rahmen der
200 Tage vom Januar bis zum August 1995 nutzen,
um für einen anderen Blick auf das hinter uns
liegende Jahrhundert zu plädieren. Dabei ist das
Projekt 1995/1945, soweit es das Hamburger Insti-
tut betrifft, nicht mehr (aber auch nicht weniger) als
ein Anstoß, als ein Angebot. Wir hätten viel erreicht,
wenn es angenommen werden würde.
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EBIS - das Erwachsenenbildungs-Informationsservice

„Zeitgeschichte interessiert mich, wo kann ich Hintergründe zu aktuel-
len Fragen erfahren ?“ - „ Wir verwenden ein neues Textverarbeitungs-
programm, gibt es dafür schon Schulungen?“ - „Ich habe keine Ma-
tura, möchte aber studieren. Wo gibt es Vorbereítungskurse für die
Studienberechtigungsprüfung?“

Antworten auf diese Fragen sind seit nunmehr einem Jahr einfach zu
erhalten: Um mehr Transparenz im Weiterbilduhgsbereich zu schaf-
fen, hat das Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Abteilung
Erwachsenerıbiidung, eine telefonische Auskunftstelle eingerichtet: ein
Anruf unter der Nummer (0222) 50 45 888 genügt und man erhält
kostenlos Auskunft, wer zu welchen Bedingungen einen gewünschten
Kurs im Raum Wien anbietet.

EBIS informiert umfassend, unbürokratisch und anbieterunabhängig.
lm letzten Jahr wurde eine Datenbank mit mehr als 13.000 Kursen,
Schulungen und Weiterbildungsangeboten von insgesamt über 350
Veranstaltern als Grundlage für die lnforrnationstätigkeit aufgebaut.

Durch die positiven Erfahrungen ermutigt, weitet EBIS seine Tätigkeit
aus: das Angebot in Niederösterreich und dem Burgenland wird er-
faßt, die Ausweitung der Tätigkeit von EBIS auf ganz Osterreioh wird
geplant.

EBIS - DATEN UND FAKTEN:
Gnünounoz August 1993 als gemeinnütziger Verein,

Bildungsauskunft seit November 1993
LEITUNG: Dr. Erika Kanelutti, Mag. Wilhelm Linder

BrLour\rosAuskuNı=T: Tel. Nr. (0222) 50 45 888
Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr

EINE INITIATIVE
DES BUNDESIVIINISTERIUIVIS FUR UNTERRICHT UND KUNST,

ABTEILUNG ERWACI-ISENENBILDUNG
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